
Wintersemester 2021/22 

 

Prüfungsinformationen Nr. 1 
 
Bitte bewahren Sie diese Prüfungsinformationen bis zum Ende des Semesters auf. 
 
– Studiengänge:  

– Bachelorstudiengänge Informatik, Mathematik, Mathematisch-technische 
Softwareentwicklung und Wirtschaftsinformatik 

– Masterstudiengänge Informatik, Praktische Informatik, Mathematik und 
Wirtschaftsinformatik 
 

– Anlagen: Antrags- und Anmeldeformulare 

Stand: 14. September 2021 
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Prüfungsamt der Fakultät für Mathematik und Informatik - Telefonische Beratungszeiten 
Bitte geben Sie bei jeder Korrespondenz Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer an. 
 

Prüfungsabwicklung, Ausstellen von Notenbescheiden, von Zeugnissen und Bescheinigungen 
 

Studiengänge der Informatik: Frau Dehlinger 
 Tel. 02331/987-2598 
 Montag bis Freitag 10:00 – 12:00 Uhr 
 E-Mail: cornelia.dehlinger@fernuni-hagen.de 
 

Studiengänge der Mathematik sowie Prüfungsorganisation in Sonderfällen: Studierende mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung, Inhaftierte Studierende (alle Studiengänge der 
Fakultät MI): Frau Rehmus-Fittje 
 Tel. 02331/987-2508 
 Dienstag und Freitag 10:00 – 12:00 Uhr, Mittwoch 14:00 – 15:00 Uhr 
 E-Mail: dorothea.rehmus-fittje@fernuni-hagen.de 
 

Studiengänge der Wirtschaftsinformatik: Frau Möller 
 Tel. 02331/987-4001 
 Montag, Mittwoch und Freitag 10:00 – 12:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag 13:00 – 15:00 Uhr 
 E-Mail: anne.moeller@fernuni-hagen.de  
 

Bachelorstudiengang Mathematisch-technische Softwareentwicklung sowie Widersprüche 
und Prüfungsorganisation in Sonderfällen: Studierende mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands 
und seiner Anrainerstaaten (alle Studiengänge der Fakultät MI): Frau Betkas 
 Tel. 02331/987-2656  
 Montag, Mittwoch und Freitag 13:00 – 15:00, Dienstag und Donnerstag 10:00 – 12:00 Uhr 
 E-Mail: sara.betkas@fernuni-hagen.de 
 

Verantwortlich 
Prüfungsamt Mathematik und Informatik 
 
Postanschrift 
FernUniversität in Hagen 
Fakultät für Mathematik und Informatik 
Prüfungsamt 
58084 Hagen 
 
Besucheranschrift 
Gebäude 3 (Informatikzentrum) 
Universitätsstr. 1 
58097 Hagen 
 
Fax: 02331/987-19240 
E-Mail: pruefungsamt.mathinf@fernuni-hagen.de  
 
Bitte vereinbaren Sie bei persönlichen Besuchen 
unbedingt vorher einen Termin. 

Gebäude IZ der FernUniversität in Hagen, Fotos: istockphoto, Veit Mette, Bielefeld 

 

Website des Prüfungsamtes 
http://www.fernuni-hagen.de/mi/fakultaet/pruefungsamt 
 
Zentrale Studienberatung / Service-Center – Auskunft rund ums Studium 
https://www.fernuni-hagen.de/service/kontakt  
 
Helpdesk – Auskunft bei technischen Fragen 
http://www.fernuni-hagen.de/zmi/helpdesk/ 
 
Studierendensekretariat 
https://www.fernuni-hagen.de/studium/ansprechpersonen/studierendensekretariat 
 

 

mailto:cornelia.dehlinger@fernuni-hagen.de
mailto:dorothea.rehmus-fittje@fernuni-hagen.de
mailto:anne.moeller@fernuni-hagen.de
mailto:sara.betkas@fernuni-hagen.de
mailto:pruefungsamt.mathinf@fernuni-hagen.de
http://www.fernuni-hagen.de/mi/fakultaet/pruefungsamt
https://www.fernuni-hagen.de/service/kontakt
http://www.fernuni-hagen.de/zmi/helpdesk/
https://www.fernuni-hagen.de/studium/ansprechpersonen/studierendensekretariat
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Allgemeine Informationen 
In diesem Abschnitt der Prüfungsinformationen Nr. 1 finden Sie allgemeine Informationen rund 
um die Fakultät für Mathematik und Informatik. 

An der Fakultät für Mathematik und Informatik können Sie verschiedene Bachelor- und 
Masterstudiengänge absolvieren. Jeweils zum Sommer- und Wintersemester können Sie sich für 
die Bachelorstudiengänge in Mathematik, Informatik, Mathematisch-technische 
Softwareentwicklung und Wirtschaftsinformatik und die Masterstudiengänge in Mathematik, 
Informatik, Praktische Informatik und Wirtschaftsinformatik immatrikulieren.  

Der interdisziplinäre Studiengang Wirtschaftsinformatik findet in Kooperation mit der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften statt. Die Prüfungsabwicklung für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Module erfolgt über die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Die Prüfungsabwicklung der 
Module aus den Bereichen der Informatik und Mathematik wird über das Prüfungsamt für 
Mathematik und Informatik organisiert. 

Bevor wir Ihnen die Prüfungsinformationen für die einzelnen Studiengänge näherbringen, finden 
Sie nachstehend wichtige Informationen zu Prüfungsformen, dem An- und Abmeldeverfahren bei 
Prüfungen, Sonderfallregelungen, den Prüferinnen und Prüfern an der Fakultät für Mathematik 
und Informatik, Anerkennungsverfahren und dem Akademiestudium. 

A.1 Prüfungsamt und Fachstudienberatung 
Das Prüfungsamt der Fakultät für Mathematik und Informatik ist in erster Linie für den 
ordnungsgemäßen und reibungslosen Ablauf aller Modulabschlussprüfungen an der Fakultät für 
Mathematik und Informatik zuständig. Dies umfasst die Studiengänge der Mathematik, 
Informatik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung sowie Wirtschaftsinformatik (nur 
Module der Fakultät). Im Prüfungsamt werden Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt. 
Zudem wickelt das Prüfungsamt die Klausurorganisation ab und kümmert sich um die 
Anerkennung von Prüfungsleistungen. Die Webseite der Prüfungsamts Mathematik und 
Informatik ist unter dem Link http://www.fernuni-hagen.de/mi/fakultaet/pruefungsamt zu finden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Prüfungsamts stehen Ihnen während der telefonischen 
Sprechzeiten zur Verfügung. Der Übersicht sind die entsprechenden Ansprechpersonen zu 
entnehmen (Änderungen vorbehalten): 

Leiter/in des Prüfungsamtes Dr. Ulrich Borgolte/ 
Dr. Jessica Kohnen 

Prüfungsorganisation, 
Rechtsangelegenheiten 

+49 2331 987 2359 

tel. Sprechzeiten: Fr 10:00 - 11:30 Uhr 

Studiengänge der Informatik Cornelia Dehlinger 
Prüfungsabwicklung, Ausstellen von Noten- 
bescheiden, Bescheinigungen und Zeugnissen 
Probestudium, BAföG-Bescheinigung; Zertifikate 

+49 2331 987 2598 

tel. Sprechzeiten: Mo - Fr 10:00 - 12:00 Uhr 

Studiengänge der Mathematik Dorothea Rehmus-Fittje 
Prüfungsabwicklung, Ausstellen von Noten- 
bescheiden, Bescheinigungen und Zeugnissen 
Klausurorganisation für Studierende mit  
Behinderung oder chronischer Erkrankung 
und Inhaftierte (alle Studiengänge) 

+49 2331 987 2508 

tel. Sprechzeiten: Di, Fr 10:00 - 12:00 Uhr, 

Mi 14:00 - 15:00 Uhr 

 
Studiengänge der Wirtschaftsinformatik Anne Möller 
Prüfungsabwicklung, Ausstellen von Noten- 
bescheiden, Bescheinigungen, Anerkennungen  
allgemein 

+49 2331 987 4001 

tel. Sprechzeiten: Mo, Mi und Fr 10:00 - 12:00 Uhr,  
Di und Do 13:00 - 15:00 Uhr 

Bachelorstudiengang Mathematisch-
technische Softwareentwicklung; 
Klausurorganisation, Widersprüche 

 
 
Sara Betkas 

Prüfungsabwicklung, Ausstellen von Noten- 
bescheiden, Bescheinigungen und Zeugnissen 
Klausurorganisation allgemein sowie für Studierende im 
Ausland (alle Studiengänge), Widerspruchsverfahren 

+49 2331 987 2656 

tel. Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 13:00 - 15:00 Uhr,  
Di, Do10:00 - 12:00 Uhr 

  

 

 

 

 

Fakultät für 
Wirtschafts-
wissenschaft 

Ansprechpersonen 

http://www.fernuni-hagen.de/mi/fakultaet/pruefungsamt


https://www.fernuni-hagen.de/wirtschaftswissenschaft/fakultaet/pruefungsamt.shtml




http://pos.fernuni-hagen.de/


https://www.fernuni-hagen.de/wirtschaftswissenschaft/studium/download.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/wirtschaftswissenschaft/studium/download.shtml
http://pos.fernuni-hagen.de/


https://www.fernuni-hagen.de/studium/studienorganisation/pruefung_ausland.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/studium/fernuni_fuer_alle/inhaftierte.shtml


mailto:kooperative.systeme@fernuni-hagen.de
mailto:monika.luecke@fernuni-hagen.de
mailto:sekretariat.pv@fernuni-hagen.de


mailto:mathe.duma@fernuni-hagen.de
mailto:kresimir.veselic@fernuni-hagen.de
mailto:sekretariat.pv@fernuni-hagen.de
https://www.fernuni-hagen.de/mi/fakultaet/lehrgebiete.shtml
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A.4.1 Modulbezogene Zulassungsvoraussetzungen zu den Modulen der 
Wirtschaftsinformatik 

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der modulbezogenen 
Zulassungsvoraussetzungen zu schriftlichen Modulabschlussprüfungen der Wirtschaftsinformatik 
im Akademiestudium. 

63016 Einführung in die objektorientierte Programmierung 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn in 5 von 7 Einsendeaufgaben mindestens ein Punkt erreicht 
wurde. 
64111 Betriebliche Informationssysteme 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50% der möglichen Punkte der 
Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrstuhl festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. 

A.5 Seminare und Praktika 
Bei den im Rahmen der Bachelor- und Masterstudiengängen zu absolvierenden (Pro-) Seminaren 
und Praktika handelt es sich um teilnehmerbeschränkte Präsenzveranstaltungen. Eine Teilnahme 
an diesen Veranstaltungen ist nur nach erfolgreicher Anmeldung und Zulassung im 
vorhergehenden Semester möglich. 

Die Anmeldung für das folgende Semester erfolgt online über WebRegis https://webregis.fernuni-
hagen.de. Das Portal ist im Wintersemester vom 01.12. bis zum 15.01. und im Sommersemester 
vom 01.06. bis zum 15.07. für Anmeldungen freigeschaltet. Zugang zu dieser 
Anmeldemöglichkeit haben alle immatrikulierten Studierenden über ihren FernUni-Account. 

Das aktuelle Angebot an (Pro-)Seminaren und Praktika, auch das Heft „Seminar-Info 
Mathematik“, sowie Hinweise zur Anmeldung entnehmen Sie der Webseite unter 
https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/seminare_und_praktika.  

Angaben zu den formalen Teilnahmevoraussetzungen in den Bachelor- und 
Masterstudiengängen finden Sie im Abschnitt B bis X des jeweiligen Studiengangs. Die/Der 
Veranstaltungsleitende kann darüber hinaus den erfolgreichen Abschluss weiterer Module 
verlangen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen versichern Sie bei der Prüfungsanmeldung.  

Es handelt sich Seminaren und Praktika um teilnehmerbeschränkte Veranstaltungen, so dass 
Studierende ggf. zu der von Ihnen gewünschten Veranstaltung nicht zugelassen werden können. 
Sie haben bei der Anmeldung die Möglichkeit bis zu zwei Alternativen anzugeben. 

Nach Ablauf der Anmeldefrist und der Verteilung der (Pro-)Seminar- bzw. Praktikumsplätze, 
erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung des Prüfungsamts über die Zulassung oder Absage zum 
(Pro-)Seminar oder Praktikum. 

Nach erfolgreicher Anmeldung zu einem (Pro-)Seminar oder Praktikum kann eine Abmeldung bis 
spätestens am letzten Tag des ersten Monats im Veranstaltungssemester (Ende Oktober für das 
Wintersemester und Ende April für das Sommersemester) durch eine schriftliche Mitteilung an 
das Prüfungsamt erfolgen. Sie werden dann so gestellt, als hätten Sie sich zu dem (Pro-)Seminar 
oder Praktikum nicht angemeldet 

Erfolgt keine rechtzeitige Abmeldung oder wird die schriftliche Prüfungsarbeit nicht fristgerecht 
vorgelegt, so gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, sofern keine 
triftigen Gründe für eine verspätete Abmeldung vorliegen. 

Bei einem Rücktritt nach dem ersten Monat im Veranstaltungssemester sind dem Prüfungsamt 
triftige Gründe unverzüglich schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Bei 
krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit ist dem Prüfungsamt die ärztliche Bescheinigung über 
die Prüfungsunfähigkeit (BPU) vorzulegen. 

  

Anmeldezeitraum 

Aktuelles Angebot 

Teilnahme-
voraussetzungen 

Mitteilung durch 
das Prüfungsamt 

Abmeldung 

Versäumnis, 
Nichtabgabe 

Rücktritt 

https://webregis.fernuni-hagen.de/
https://webregis.fernuni-hagen.de/
https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/seminare_und_praktika










https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml






https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml


https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/zertifikate/index.shtml


http://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/msc_informatik/
http://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/msc_informatik/
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Katalog M 

Wahlpflichtmodule Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(m=mündlich, 
K=Klausur, 

Dauer in Min.) 

Prüferin/ 
Prüfer 

M3 Informationssysteme 

64212 Deduktions- und Inferenzsysteme1 01695 
Deduktions- und Inferenz-
systeme 

m ca. 25 Beierle 

64214 
Methoden der Wissensrepräsentation 
und -verarbeitung2 

01845 
Methoden der 
Wissensrepräsentation und 
-verarbeitung 

m ca. 25 Beierle 

M4 Softwaretechnik und Programmierung 

63020 
Software-Architektur und Web-
Programmierung345 

01796 Web-Programmierung 
m ca. 25 

Desel/ 
Steimann 01798 Software-Architektur 

63612 Objektorientierte Programmierung 01814 
Objektorientierte 
Programmierung 

m ca. 25 Steimann 

63613 
Moderne Programmiertechniken und   
-methoden 

01853 
Moderne Programmier-
techniken und -methoden 

K 120 D. Keller 

64213 
Logisches und funktionales 
Programmieren6 

01816 
Logisches und funktionales 
Programmieren 

K 120 Beierle 

 

Katalog B 

Wahlpflichtmodule Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(m=mündlich, 
K=Klausur, 

Dauer in Min.) 

Prüferin/ 
Prüfer 

61412 Lineare Optimierung 01212 Lineare Optimierung m ca. 25 Hochstättler 

63112 Übersetzerbau 01810 Übersetzerbau m ca. 25 
Schulz/ 

Steimann 
63117 Data Mining 01660 Data Mining K 120 Valdés 
63211 Verteilte Systeme 01678 Verteilte Systeme K 120 Haake/Icking 

63311 
Einführung in Mensch-Computer-
Interaktion 

01697 
Einführung in Mensch-
Computer-Interaktion 

K 120 Peters 

63312 Interaktive Systeme 
01698 Interaktive Systeme I 

K 120 Peters 
01699 Interaktive Systeme II 

63514 Simulation 01610 Simulation m ca. 25 J. Keller 

63711 
Anwendungsorientierte 
Mikroprozessoren 

01706 
Anwendungsorientierte 
Mikroprozessoren 

m ca. 25 Schiffmann 

63712 Parallel Programming 01727 
Parallele Programmierung 
und Grid Computing 

m ca. 25 
J. Keller/ 
Oden/ 

Schiffmann 

64111 Betriebliche Informationssysteme 01770 
Betriebliche 
Informationssysteme 

K 120 Mönch 

64112 
Entscheidungsmethoden in 
unternehmensweiten 
Softwaresystemen 

01771 
Entscheidungsmethoden 
in unternehmensweiten 
Softwaresystemen 

m ca. 25 Mönch 

64211 Wissensbasierte Systeme7 01696 Wissensbasierte Systeme K 120 Beierle 
64313 Mobile Security 01864 Mobile Security K 120 Kubek 

 

Die Kataloge M und B werden entsprechend der zukünftigen Entwicklung des Lehrangebots 
fortgeschrieben. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Module in einem Semester oder Studienjahr 

                                                      
1 Das Modul 64212 Deduktions- und Inferenzsysteme ist nicht mehr belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im Wintersemester 
2021/22 möglich. 
2 Das Modul 64214 Methoden der Wissensrepräsentation und -verarbeitung ist letztmalig im Wintersemester 2021/22 belegbar. Eine 
letztmalige Prüfungsteilnahme ist im Sommersemester 2022 möglich. 
3 Das Modul 63020 Software-Architektur und Web-Programmierung ist nicht mehr belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im 
Wintersemester 2021/22 möglich. 
4 Nur eines der drei Module 63018 Vertiefung Software Engineering und Programmiersprachen A, 63019 Vertiefung Software Engineering 
und Programmiersprachen B bzw. 63030 Software-Architektur und Web-Programmierung kann für die Masterprüfung verwendet werden. 
5Eines der Module 63019 Vertiefung Software Engineering und Programmiersprachen B und 63020 Software-Architektur und Web-
Programmierung kann nur dann verwendet werden, wenn der ausgelaufene Kurs 01794 Software Engineering II nicht bereits Gegenstand 
einer Modulprüfung (oder eines Leistungsnachweises) im Rahmen der Masterprüfung ist. 
6 Das Modul 64213 Logisches und funktionales Programmieren ist letztmalig im Wintersemester 2021/22 belegbar. Eine letztmalige 
Prüfungsteilnahme ist im Sommersemester 2022 möglich. 
7 Das Modul 64211 Wissensbasierte Systeme ist letztmalig im Sommersemester 2022 belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist 
ebenfalls im Sommersemester 2022 möglich. 

Modulangebot 
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angeboten werden. Das belegbare Modulangebot des aktuellen Semesters finden Sie im Heft 
Studiengangs- und Kursangebot für das aktuelle Semester. 

C.4.3 Modulbezogene Zulassungsvoraussetzungen 

Neben den formalen Teilnahmevoraussetzungen gemäß Prüfungsordnung können die 
Modulverantwortlichen weitere Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Modulabschlussprüfung festlegen. 

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der modulbezogenen 
Zulassungsvoraussetzungen zu schriftlichen Modulabschlussprüfungen. 

63215 Gestaltung kooperativer Systeme 
Eine Zulassung zur mündlichen Prüfung erfolgt, wenn insgesamt mindestens 48 % der Einsendeaufgaben 
korrekt bearbeitet wurden. 
63311 Einführung in Mensch-Computer-Interaktion 
Als Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfungsklausur 63311müssen bei 6 von 7 Kurseinheiten 75% 
der Einsendeaufgaben erfolgreich bearbeitet werden. Bei einer weiteren Kurseinheit reicht es aus, mehr 
als 50% der Punkte zu erzielen.  
63312 Interaktive Systeme 
Als Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfungsklausur 63312 müssen in beiden Modulteilen 
(Interaktive Systeme I und II) bei jeweils 3 von 4 Kurseinheiten 75% der Einsendeaufgaben erfolgreich 
bearbeitet werden. Bei jeweils einer weiteren Kurseinheit reicht es aus, mehr als 50% der Punkte zu 
erzielen. 
63412 Informationsvisualisierung im Internet 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn bei 5 von 7 Kurseinheiten mindestens 50 % der möglichen 
Punkte in den Einsendeaufgaben erreicht wurden. 
63413 Dokumenten- und Wissensmanagement im Internet 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn bei 5 von 7 Kurseinheiten mindestens 50 % der möglichen Punkte 
in den Einsendeaufgaben erreicht wurden. 
64111 Betriebliche Informationssysteme 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50% der möglichen Punkte der 
Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrstuhl festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. 
64112 Entscheidungsmethoden in unternehmensweiten Softwaresystemen 
Eine Zulassung zur Prüfung erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der 
Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrstuhl festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. 

C.5 Seminare und Praktika 
Jede/Jeder Studierende muss für den Abschluss der Masterprüfung erfolgreich an dem 
Masterseminar teilnehmen. Informationen zur Anmeldung von Seminaren und Praktika finden Sie 
im Abschnitt A.5. 

Die formale Voraussetzung für die Anmeldung und Teilnahme an einem Masterseminar ist der 
erfolgreiche Abschluss von mindestens vier der acht Modulabschlussprüfungen. Die/Der 
Veranstaltungsleitende kann darüber hinaus den erfolgreichen Abschluss weiterer Module 
verlangen. 

Sofern eines der Wahlpflichtmodule durch ein Fachpraktikum ersetzt werden soll, ist die formale 
Voraussetzung für die Anmeldung und Teilnahme an einem Fachpraktikum der erfolgreiche 
Abschluss von mindestens zwei der acht Modulabschlussprüfungen. Die/Der 
Veranstaltungsleitende kann darüber hinaus den erfolgreichen Abschluss weiterer Module 
verlangen. 

Bei der Abgabe der Ausarbeitung haben Sie schriftlich zu versichern, dass Sie diese selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
kenntlich gemacht haben. Eine digitale Version der Selbstständigkeitserklärung finden Sie auf der 
Webseite unter https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml. 

Über das Ergebnis Ihrer Seminar- bzw. Praktikumsarbeit erhalten Sie einen schriftlichen 
Notenbescheid. 

Seminare und Praktika können bei Nichtbestehen bis zu zweimal wiederholt werden. 

  

Zulassungs-
voraussetzungen  

Teilnahme-
voraussetzungen 

Wiederholung 

https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml
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C.6 Übergangsbestimmungen 
(1) Die Übergangsbestimmungen sollen den Studierenden für die Änderungen des Studiengangs 
im laufenden Studium im unten genannten Umfang einen angemessenen Bestandsschutz 
gewähren und unter den unten genannten Voraussetzungen eine Übernahme von bereits 
erbrachten Leistungen ermöglichen. 

(2) Der Antrag auf Übernahme von Leistungen gemäß den Übergangsbestimmungen ist mit dem 
Antrag auf Ausstellung des Masterzeugnisses zu stellen. 

(3) Für alle Studierenden gelten die Regeln der nachstehenden Übergangsbestimmungen. 

1. Bis einschließlich zum Sommersemester 2019 in Anspruch genommene, nicht bestandene 
Versuche zu Leistungsnachweisen für Module aus Katalog M, das Seminar, das Fachpraktikum 
sowie Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten gelten als Freiversuche. Für die Versuche, 
die ab dem Wintersemester 2019/20 in Anspruch genommen werden, gelten die Regelungen 
zu den Wiederholungsmöglichkeiten gemäß § 19 dieser Prüfungsordnung. Bereits bestandene 
Prüfungsleistungen zu den vorgenannten Modulen können nicht wiederholt werden. 

2. Bestandene oder anerkannte Leistungsnachweise zu den unter 1. genannten Modulen 
können an die Stelle der jeweiligen Prüfungsleistung ohne Übernahme der Note treten. 

3. Ein bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandenes oder anerkanntes Seminar 
kann an die Stelle der Prüfungsleistung zum Modul Masterseminar und Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten ohne Übernahme der Note treten. 

4. Ein bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandenes oder anerkanntes 
Fachpraktikum kann an die Stelle der Prüfungsleistung zu einem Fachpraktikum ohne 
Übernahme der Note treten. 

5. Eine in diesem Studiengang bestandene oder anerkannte Prüfungsleistung zu einem 
Wahlpflichtmodul der Informatik, das in Katalog M nicht mehr vorhanden ist, kann an die 
Stelle einer Prüfungsleistung zu einem Wahlpflichtmodul aus Katalog M treten. 

(4) Für Studierende, die bereits seit dem Sommersemester 2019 durchgängig eingeschrieben sind 
und ihr Studium nach der Studienstruktur gemäß der Prüfungsordnung 2003, Stand 01.10.2018, 
bis einschließlich Sommersemester 2024 abschließen, gelten zusätzlich zu den Regeln in Absatz 
3 die nachstehend genannten Übergangsbestimmungen; mit diesen Übergangsbestimmungen 
soll den Studierenden weitestgehend ein Studienabschluss nach der Studienstruktur gemäß der 
Prüfungsordnung 2003, Stand 01.10.2018, noch bis einschließlich Sommersemester 2024 
ermöglicht werden. Ein Wechsel in die neue Studienstruktur ist möglich und wird im Rahmen der 
Rückmeldung gegenüber dem Studierendensekretariat erklärt. Der Wechsel ist verbindlich. Bereits 
erbrachte Leistungen werden bei einem Wechsel der Studienstruktur nur insoweit übernommen, 
als diese Leistungen noch Bestandteil des zu diesem Zeitpunkt gültigen Curriculums sind. 

1. Ein bereits im Sommersemester 2010 oder früher bestandener oder anerkannter 
Leistungsnachweis zu einer Kombination aus zwei Kursen mit Umfang von jeweils 5 ECTS-
Punkten von Modulen aus Katalog M kann an die Stelle einer Prüfungsleistung zu einem 
Wahlpflichtmodul aus Katalog M ohne Übernahme der Note treten. 

2. Eine bereits im Sommersemester 2010 oder früher bestandene oder anerkannte 
Prüfungsleistung zu einer Kombination aus zwei Kursen mit Umfang von jeweils 5 ECTS-
Punkten von Modulen aus Katalog M kann an die Stelle einer Prüfungsleistung zu einem 
Wahlpflichtmodul aus Katalog M treten. 

3. Ein bereits im Sommersemester 2012 oder früher bestandener oder anerkannter 
Leistungsnachweis zu einem Kurs mit Umfang von 5 ECTS-Punkten eines Moduls aus Katalog 
M kann an die Stelle der Prüfungsleistung zum Modul Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten ohne Übernahme der Note treten. 

4. Ein bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandener oder anerkannter 
Leistungsnachweis zum Modul Lineare Optimierung kann an die Stelle einer Prüfungsleistung 
zu einem Wahlpflichtmodul aus Katalog M treten. 
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5. Ein bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandener oder anerkannter 
Leistungsnachweis zum Modul Entscheidungsmethoden in unternehmensweiten 
Softwaresystemen kann an die Stelle einer Prüfungsleistung zu einem Wahlpflichtmodul 
aus Katalog M treten. 

6. Studierende ersetzen die acht Wahlpflichtmodule gemäß § 12 Absatz 1 durch sechs 
Wahlpflichtmodule aus Katalog M sowie zwei Leistungsnachweise (je 10 ECTS-Punkte) zu 
Modulen aus Katalog M. Ein Leistungsnachweis zu einem Modul aus Katalog M kann durch 
einen Leistungsnachweis zum Fachpraktikum ersetzt werden. Soweit noch keine 
Leistungsnachweise zu Modulen aus Katalog M bzw. zu einem Fachpraktikum bestanden 
wurden, können diese Leistungen durch die jeweilige Modulabschlussprüfung ersetzt 
werden; die Note wird in diesem Fall nicht übernommen. Bei der Anmeldung zu einer 
solchen Modulabschlussprüfung müssen sich die Studierenden entsprechend festlegen. Die 
Zulassung zur Masterarbeit ist erst dann möglich, wenn bei der Anmeldung der 
Masterarbeit alle Leistungen bis auf höchstens zwei Wahlpflichtmodule bestanden sind. 

7. Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen sowie die Regeln bezüglich der 
Modulauswahl und -verwendung gemäß der Prüfungsordnung 2003, Stand 01.10.2018, 
bleiben weiterhin verpflichtend. 

8. Die Gesamtnote der bestandenen Masterprüfung wird nach der Studienstruktur gemäß 
der Prüfungsordnung 2003, Stand 01.10.2018, berechnet; abweichend von § 18 Absatz 3 
Satz 1 errechnet sich die Gesamtnote der bestandenen Masterprüfung aus dem 
Durchschnitt der Noten der Modulabschlussprüfungen der sechs Wahlpflichtmodule 
gemäß der Prüfungsordnung 2003, Stand 01.10.2018, und der dreifach gewichteten Note 
der Masterarbeit. 

9. Es wird ein Zeugnis nach der Studienstruktur gemäß der Prüfungsordnung 2003, Stand 
01.10.2018, ausgestellt; abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 2 werden in das Zeugnis die 
Gesamtnote, alle Module und die in den Modulabschlussprüfungen erzielten Noten nach 
Nr. 7, die gewählte Vertiefungsrichtung gemäß des bis einschließlich Sommersemester 
2019 existierenden Katalogs M sowie das Thema und die Note der Masterarbeit 
aufgenommen. Alle weiteren, für die Masterprüfung erforderlichen Leistungen werden auf 
dem Masterzeugnis lediglich mit dem Vermerk „bestanden“ ausgewiesen. 

C.7 Masterarbeit, Wiederholung, Zeugnisausstellung 
Formale Voraussetzungen zur Anmeldung der Masterarbeit ist der erfolgreiche Abschluss von 
mindestens sieben der insgesamt neun Modulabschlussprüfungen (70 ECTS-Punkte von 
insgesamt 120 ECTS-Punkten sind bestanden). 

Die Anmeldung der Masterarbeit erfolgt mit dem Formular AA über die von Ihnen gewählte 
betreuende Prüferin/den von Ihnen gewählten betreuenden Prüfer; das Thema und der 
Bearbeitungsbeginn werden der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses angezeigt. Sie 
erhalten dann vom Prüfungsamt das Thema mit Fristangabe für die Abgabe der Arbeit. Vor der 
Anmeldung sollten Sie mit der gewünschten Prüferin/dem gewünschten Prüfer bereits 
Vorklärungen zum Thema und zum Bearbeitungszeitraum getroffen haben. 

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. Ausnahmsweise kann auf begründeten Antrag die Abgabefrist von 
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Themenstellerin/dem 
Themensteller um höchstens sechs Wochen verlängert werden. 

Die Masterarbeit soll einen Umfang von 120 Seiten nicht überschreiten. 

Bei der Abgabe der Masterarbeit haben Sie schriftlich zu versichern, dass Sie die Arbeit 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
sowie Zitate kenntlich gemacht haben. Sie erhalten zusammen mit dem Ausgabebescheid Ihres 
Masterarbeitsthemas einen entsprechenden Vordruck vom Prüfungsamt. Eine digitale Version 
finden Sie auf der Webseite unter https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml. 

Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in dreifacher gedruckter und gebundener 
Ausfertigung und dreimal in elektronischer Form als pdf-Datei auf CD oder USB-Stick 
einzureichen; die elektronische Datei kann zur Plagiatsprüfung verwendet werden. Bei Zustellung 
der Masterarbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Aufgabe bei der Post maßgebend. 
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Zur Beendigung des Abschlussmoduls ist neben der fristgerechten Abgabe der Masterarbeit ein 
Kolloquiumsvortrag zu erbringen. Im fakultätsöffentlichen Kolloquiumsvortrag präsentieren Sie 
die Inhalte und Ergebnisse der Masterarbeit vor der betreuenden Prüferin/dem betreuenden Prüfer 
und verteidigen sie gegen mögliche Einwände. Der Kolloquiumsvortrag soll spätestens sechs 
Wochen nach der Abgabe der Arbeit stattgefunden haben. Ort und Zeit des Vortrages sprechen 
Sie bitte mit Ihrer Prüferin oder Ihrem Prüfer ab. 

Jede Modulabschlussprüfung kann bei Nichtbestehen jeweils zweimal wiederholt werden.  

Die Masterarbeit kann bei Nichtbestehen nur einmal wiederholt werden. 

Fristen für die Wiederholung von nicht bestandenen oder als nicht bestanden geltenden 
Prüfungsleistungen gibt es nicht. Ein Verlust des Prüfungsanspruches durch Fristüberschreitung 
kann nicht eintreten. 

Eine Wiederholung von bestandenen Prüfungsleistungen ist nicht zulässig. 

Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn zu einem Modul oder der Abschlussarbeit 
sämtliche Wiederholungsmöglichkeiten und im Wahlpflichtbereich sämtliche 
Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft sind; näheres regelt § 19 der Prüfungsordnung. 

Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche erforderlichen Modulabschlussprüfungen 
bestanden sind und die Masterarbeit mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. Eine 
Modulabschlussprüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet 
ist. Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
der beiden Prüfenden. Die Gesamtnote errechnet sich aus dem gewichteten Durchschnitt der 
Modulnoten und der Note der Masterarbeit. Dabei gehen die Note der Masterarbeit mit dem 
dreifachen Gewicht und die Noten der Modulabschlussprüfungen jeweils mit einfachem Gewicht 
in die Berechnung ein. Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur die erste 
Nachkommastelle berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Bei bestandener Masterprüfung wird ein Zeugnis ausgegeben. In das Zeugnis werden die 
Gesamtnote, die Noten der Modulabschlussprüfungen sowie das Thema der Masterarbeit und 
deren Note aufgenommen. Zusätzlich werden die vergebenen ECTS-Punkte ausgewiesen.  

Auf Wunsch kann im Zeugnis ein fachlicher Schwerpunkt ausgewiesen werden. Es sind 
Lehrveranstaltungen im Umfang von 30 ECTS-Punkten (zwei Wahlpflichtmodule und ein 
Fachpraktikum oder ein Masterseminar) sowie die Masterarbeit in einem der beiden thematischen 
Bereiche „Technische Informatik“ oder „IT-Sicherheit“ erfolgreich abzuschließen. Weitere 
Informationen zum Aufbau der fachlichen Schwerpunkte finden Sie unter dem Link:  

https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/msc_informatik/studium.shtml  

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird jeweils ein Diploma Supplement in deutscher und in englischer 
Sprache ausgestellt. Über die Verleihung des Mastergrades erhalten Sie jeweils eine Urkunde in 
deutscher und in englischer Sprache. 

Der Antrag auf Zeugnisausstellung ist mit dem Formular ZMI im Prüfungsamt zu stellen. Wurden 
mehr als acht Wahlpflichtmodule absolviert, so ist auf dem Antrag anzugeben, welche acht 
Wahlpflichtmodule in die Berechnung der Gesamtnote mit einfließen sollen. 

Studierende des Masterstudiengangs Informatik, die die Bedingungen der 
Übergangsbestimmungen gemäß § 24 der Prüfungsordnung erfüllen und in Anspruch nehmen, 
machen auf dem Formular ZMI entsprechende Angaben. 
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D. Masterstudiengang Praktische Informatik 

D.1 Erläuterungen zur Prüfungsordnung 
Eine Lesefassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Praktische Informatik vom 
1.°Oktober 2019 mit allen bis zum 1. Oktober 2021 in Kraft getretenen Änderungen finden Sie 
unter dem Link: 

https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/msc_prinformatik/  

Die nachfolgenden Ausführungen in diesem Abschnitt D beziehen sich auf diese Fassung. 

Für Studierende, die bereits seit dem Sommersemester 2019 durchgängig in den 
Masterstudiengang Praktische Informatik eingeschrieben sind und den Studiengang nach alter 
Struktur abschließen möchten, gelten bis einschließlich Sommersemester 2024 gemäß § 24 der 
Prüfungsordnung Übergangsbestimmungen. 

Weitere Übergangsbestimmungen der Prüfungsordnung finden Sie in Abschnitt D.6. 
Bei individuellen Fragen zur Verwendung der Übergangsbestimmungen wenden Sie sich bitte an 
das Prüfungsamt Mathematik und Informatik. Die Kontaktdaten finden Sie in Abschnitt A.1. 

D.2 Studienpläne (Belegempfehlungen) 
Studienpläne (Belegempfehlungen) finden Sie unter dem Link:  

www.fernuni-hagen.de/mi/studium/msc_prinformatik/ 

D.3 Studieninhalte und Regeln für die Verwendung der Module 
Im Masterstudiengang Praktische Informatik müssen insgesamt vier Wahlpflichtmodule 
erfolgreich abgeschlossen werden. Des Weiteren ist das Modul Masterseminar und Einführung in 
das wissenschaftliche Arbeiten und ein Fachpraktikum erfolgreich zu absolvieren sowie eine 
Masterarbeit zu einem Thema der Informatik anzufertigen. 

Für die Wahl der Module gelten folgende Bedingungen: 

 Es sind vier Wahlpflichtmodule aus den Katalogen M und B zu absolvieren. 
 Aus Katalog B darf maximal ein Wahlpflichtmodul absolviert werden. 
 Es dürfen zu maximal fünf Wahlpflichtmodulen Modulabschlussprüfungen absolviert werden. 

Mit der Teilnahme an einer Modulabschlussprüfung im Wahlpflichtbereich entscheiden Sie sich 
verbindlich für das betreffende Modul. Ein nachträglicher Wechsel ist dann nicht mehr möglich. 

 

Für Studierende mit Zugang zum Studiengang nach § 4 Abs. 2 (Einstiegsstudiengang mit 
180 ECTS) müssen während des Studiums zusätzlich zu den vorgenannten Modulen weitere 
Leistungen im Umfang von 30 ECTS-Punkten absolvieren. 

Zusätzliche Leistungen im Masterstudiengang Praktische Informatik  
bei Zugang mit 180 ECTS 
Modul ECTS 
63027 Betriebspraktikum in der Praktischen Informatik 30 
oder 
6xxxx Wahlpflichtmodul aus Katalog M3 oder M4 10 
6xxxx Wahlpflichtmodul aus Katalog M3 oder M4 10 
6xxxx Wahlpflichtmodul aus Katalog M 10 
oder 
6xxxx Wahlpflichtmodul aus Katalog M3 oder M4 10 
6xxxx Wahlpflichtmodul aus Katalog M3 oder M4 10 
6xxxx Fachpraktikum der Informatik 10 
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D.4 Prüfungsanforderungen 

D.4.1 Masterprüfung 

Die Masterprüfung ist als studienbegleitendes Prüfungsverfahren angelegt. Eine Prüfungsleistung 
kann absolviert werden, sobald die formalen Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist die 
Reihenfolge der Modulabschlussprüfungen der Wahlpflichtmodule nicht vorgeschrieben, sie 
ergibt sich in der Regel aus der von Ihnen vorgenommenen Reihenfolge der Modulbelegung. 

Für jede bestandene Modulabschlussprüfung werden 10 ECTS-Punkte vergeben. Für das 
Abschlussmodul einschließlich der Masterarbeit und dem Kolloquiumsvortrag werden 30 ECTS-
Punkte vergeben. 

Modulabschlussprüfung Prüfungsinhalt 

Prüfungsform 
(m=mündlich, 

K=Klausur, 
Dauer in Min.) 

Teilnahme- 
voraus-

setzungen 

6xxxx 1. - 4. Wahlpflichtmodul je ein Modul aus Katalog M oder B 
m ca. 25 

oder 
K 120 

keine 

6xxxx 
Masterseminar und 
Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten 

Seminar (siehe aktuelles 
Semesterangebot) und Kurs 01603 
Einführung in das wissenschaftliche 

Arbeiten für Masterstudiengänge der 
Informatik 

Ausarbeitung/ 
Vortrag 

2 der 4 
Wahlpflicht-
module sind 
bestanden 

6xxxx Fachpraktikum der Informatik siehe aktuelles Semesterangebot 
Ausarbeitung/ 

Vortrag 

2 der 4 
Wahlpflicht-
module sind 
bestanden 

64006 Abschlussmodul Masterarbeit zu einem Thema der 
Informatik, Kolloquiumsvortrag 

6 Monate 

50 ECTS von 
insgesamt 90 
ECTS-Punkten 
sind bestanden 
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D.4.2 Kataloge M und B 

Aus den folgenden Katalogen M und B sind vier Module zu wählen, über die vier 
Modulabschlussprüfungen der Masterprüfung zu erbringen sind. Es können zu maximal fünf 
Wahlpflichtmodulen Modulabschlussprüfungen abgelegt werden. Aus Katalog B kann maximal 
ein Modul absolviert werden. Mit der Teilnahme an einer Modulabschlussprüfung im 
Wahlpflichtbereich entscheiden Sie sich verbindlich für das betreffende Modul. Ein nachträglicher 
Wechsel ist dann nicht mehr möglich. 

Katalog M 

Wahlpflichtmodule Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(m=mündlich, 
K=Klausur, 

Dauer in Min.) 

Prüferin/ 
Prüfer 

M1 Formale Methoden und Algorithmik 

61115 
Mathematische Grundlagen der 
Kryptografie 

01321 
Mathematische Grund-
lagen der Kryptografie 

m ca. 25 Hartlieb 

61414 Effiziente Graphenalgorithmen 01216 
Effiziente 
Graphenalgorithmen 

m ca. 25 Hochstättler 

63213 Algorithmische Geometrie 01840 Algorithmische Geometrie m ca. 25 Icking 
63914 Komplexitätstheorie1 01686 Komplexitätstheorie m ca. 25 Schulz 
63916 Effiziente Algorithmen 01684 Effiziente Algorithmen m ca. 25 Schulz 
M2 Computersysteme 
63212 Betriebssysteme 01802 Betriebssysteme m ca. 25 Haake/Icking 

63515 Information Hiding2 
01730 

Introduction to 
Information Hiding m ca. 25 

J. Keller/ 
Wendzel 

01731 Network Steganography 

63713 Virtuelle Maschinen 01728 Virtuelle Maschinen m ca. 25 
Oden/ 

Schiffmann 

63714 Advanced Parallel Computing 01729 
Advanced Parallel 
Computing 

m ca. 25 
J. Keller/ 

Schiffmann/ 
Oden 

63715 PC-Technologie 01744 PC-Technologie m ca. 25 
J. Keller/Oden/ 

Schiffmann 

64311 Kommunikations- und Rechnernetze 01690 
Kommunikations- und 
Rechnernetze 

K 120 H. Unger 

64312 Sicherheit - Safety & Security 

01867 Sicherheit im Internet II 

K 120 H. Unger 
01711 

Fehlertoleranz in 
Computersystemen und 
Netzwerken 

M3 Informationssysteme 

63214 
Computerunterstütztes kooperatives 
Arbeiten und Lernen 

01880 
Computerunterstütztes 
kooperatives Arbeiten 
(CSCW) 

m ca. 25 Haake 

01883 
Computerunterstütztes 
kooperatives Lernen 
(CSCL) 

63215 Gestaltung kooperativer Systeme 01884 
Gestaltung kooperativer 
Systeme 

m ca. 25 Seidel 

63412 Informationsvisualisierung im Internet 01870 
Informationsvisualisierung 
im Internet 

K 120 Hemmje 

63413 
Dokumenten- und 
Wissensmanagement im Internet 

01877 

Daten-, Dokumenten-, 
Informations- und 
Wissensmanagement im 
Internet 

K 120 Hemmje 

63414 Multimediainformationssysteme3 
01875 

Multimediainformations-
systeme I 

K 120 Hemmje 
01876 

Multimediainformations-
systeme II 

63415 Information Retrieval 01879 Information Retrieval K 120 Engel 

63416 
Intelligente Informationssysteme für 
industrielle Anwendungen 

01774 
Intelligente 
Informationssysteme für 
industrielle Anwendungen 

K 120 Hemmje 

 

 

                                                      
1 Das Modul 63914 Komplexitätstheorie mit dem Kurs 01686 Komplexitätstheorie ist nicht zusammen mit dem früheren Modul Grundzüge 
der Komplexitätstheorie mit dem Kurs 01686 Grundzüge der Komplexitätstheorie (vor dem Sommersemester 2012) verwendbar. 
2 Das Modul 63515 Information Hiding ist ab Wintersemester 2021/22 belegbar. Eine Prüfungsteilnahme ist ab dem Sommersemester 2022 
möglich. 
3Das Modul 63414 Multimediainformationssysteme ist ab Sommersemester 2022 wieder belegbar. Eine Prüfungsteilnahme ist weiterhin 
möglich. 

Wahlpflicht-
module 
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Katalog M 

Wahlpflichtmodule Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(m=mündlich, 
K=Klausur, 

Dauer in Min.) 

Prüferin/ 
Prüfer 

M3 Informationssysteme 

64212 Deduktions- und Inferenzsysteme1 01695 
Deduktions- und Inferenz-
systeme 

m ca. 25 Beierle 

64214 
Methoden der Wissensrepräsentation 
und -verarbeitung2 

01845 
Methoden der 
Wissensrepräsentation und 
-verarbeitung 

m ca. 25 Beierle 

M4 Softwaretechnik und Programmierung 

63020 
Software-Architektur und Web-
Programmierung345 

01796 Web-Programmierung 
m ca. 25 

Desel/ 
Steimann 01798 Software-Architektur 

63612 Objektorientierte Programmierung 01814 
Objektorientierte 
Programmierung 

m ca. 25 Steimann 

63613 
Moderne Programmiertechniken und   
-methoden 

01853 
Moderne Programmier-
techniken und -methoden 

K 120 D. Keller 

64213 
Logisches und funktionales 
Programmieren6 

01816 
Logisches und funktionales 
Programmieren 

K 120 Beierle 

 

Katalog B 

Wahlpflichtmodule Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(m=mündlich, 
K=Klausur, 

Dauer in Min.) 

Prüferin/ 
Prüfer 

61412 Lineare Optimierung 01212 Lineare Optimierung m ca. 25 Hochstättler 

63112 Übersetzerbau 01810 Übersetzerbau m ca. 25 
Schulz/ 

Steimann 
63117 Data Mining 01660 Data Mining K 120 Valdés 
63211 Verteilte Systeme 01678 Verteilte Systeme K 120 Haake/Icking 

63311 
Einführung in Mensch-Computer-
Interaktion 

01697 
Einführung in  
Mensch-Computer-
Interaktion 

K 120 Peters 

63312 Interaktive Systeme 
01698 Interaktive Systeme I 

K 120 Peters 
01699 Interaktive Systeme II 

63514 Simulation 01610 Simulation m ca. 25 J. Keller 

63711 
Anwendungsorientierte 
Mikroprozessoren 

01706 
Anwendungsorientierte 
Mikroprozessoren 

m ca. 25 Schiffmann 

63712 Parallel Programming 01727 
Parallele Programmierung 
und Grid Computing 

m ca. 25 
J. Keller/Oden/ 

Schiffmann 

64111 Betriebliche Informationssysteme 01770 
Betriebliche 
Informationssysteme 

K 120 Mönch 

64112 
Entscheidungsmethoden in 
unternehmensweiten 
Softwaresystemen 

01771 
Entscheidungsmethoden 
in unternehmensweiten 
Softwaresystemen 

m ca. 25 Mönch 

64211 Wissensbasierte Systeme7 01696 Wissensbasierte Systeme K 120 Beierle 
64313 Mobile Security 01864 Mobile Security K 120 Kubek 

 

Die Kataloge M und B werden entsprechend der zukünftigen Entwicklung des Lehrangebots 
fortgeschrieben. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Module in einem Semester oder Studienjahr 

                                                      
1 Das Modul 64212 Deduktions- und Inferenzsysteme ist nicht mehr belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im Wintersemester 
2021/22 möglich. 
2 Das Modul 64214 Methoden der Wissensrepräsentation und -verarbeitung ist letztmalig im Wintersemester 2021/22 belegbar. Eine 
letztmalige Prüfungsteilnahme ist im Sommersemester 2022 möglich. 
3 Das Modul 63020 Software-Architektur und Web-Programmierung ist nicht mehr belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im 
Wintersemester 2021/22 möglich. 
4 Nur eines der drei Module 63018 Vertiefung Software Engineering und Programmiersprachen A, 63019 Vertiefung Software Engineering 
und Programmiersprachen B bzw. 63030 Software-Architektur und Web-Programmierung kann für die Masterprüfung verwendet werden. 
5Eines der Module 63019 Vertiefung Software Engineering und Programmiersprachen B und 63020 Software-Architektur und Web-
Programmierung kann nur dann verwendet werden, wenn der ausgelaufene Kurs 01794 Software Engineering II nicht bereits Gegenstand 
einer Modulprüfung (oder eines Leistungsnachweises) im Rahmen der Masterprüfung ist. 
6 Das Modul 64213 Logisches und funktionales Programmieren ist letztmalig im Wintersemester 2021/22 belegbar. Eine letztmalige 
Prüfungsteilnahme ist im Sommersemester 2022 möglich. 
7 Das Modul 64211 Wissensbasierte Systeme ist letztmalig im Sommersemester 2022 belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist 
ebenfalls im Sommersemester 2022 möglich. 

Modulangebot 
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angeboten werden. Das belegbare Modulangebot des aktuellen Semesters finden Sie im Heft 
Studiengangs- und Kursangebot für das aktuelle Semester. 

D.4.3 Modulbezogene Zulassungsvoraussetzungen 

Neben den formalen Teilnahmevoraussetzungen gemäß Prüfungsordnung können die 
Modulverantwortlichen weitere Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Modulabschlussprüfung festlegen. 

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der modulbezogenen 
Zulassungsvoraussetzungen zu schriftlichen Modulabschlussprüfungen. 

63215 Gestaltung kooperativer Systeme 
Eine Zulassung zur mündlichen Prüfung erfolgt, wenn insgesamt mindestens 48 % der Einsendeaufgaben 
korrekt bearbeitet wurden. 
63311 Einführung in Mensch-Computer-Interaktion 
Als Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfungsklausur 63311müssen bei 6 von 7 Kurseinheiten 75% 
der Einsendeaufgaben erfolgreich bearbeitet werden. Bei einer weiteren Kurseinheit reicht es aus, mehr 
als 50% der Punkte zu erzielen.  
63312 Interaktive Systeme 
Als Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfungsklausur 63312 müssen in beiden Modulteilen 
(Interaktive Systeme I und II) bei jeweils 3 von 4 Kurseinheiten 75% der Einsendeaufgaben erfolgreich 
bearbeitet werden. Bei jeweils einer weiteren Kurseinheit reicht es aus, mehr als 50% der Punkte zu 
erzielen. 
63412 Informationsvisualisierung im Internet 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn bei 5 von 7 Kurseinheiten mindestens 50 % der möglichen Punkte 
in den Einsendeaufgaben erreicht wurden. 
63413 Dokumenten- und Wissensmanagement in Internet 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn bei 5 von 7 Kurseinheiten mindestens 50 % der möglichen Punkte 
in den Einsendeaufgaben erreicht wurden. 
64111 Betriebliche Informationssysteme 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50% der möglichen Punkte der 
Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrstuhl festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. 
64112 Entscheidungsmethoden in unternehmensweiten Softwaresystemen 
Eine Zulassung zur Prüfung erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der 
Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrstuhl festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. 

D.5 Seminare und Praktika 
Jede/Jeder Studierende muss für den Abschluss der Masterprüfung erfolgreich an dem 
Masterseminar teilnehmen. Informationen zur Anmeldung von Seminaren und Praktika finden Sie 
im Abschnitt A.5. 

Die formale Voraussetzung für die Anmeldung und Teilnahme an einem Masterseminar ist der 
erfolgreiche Abschluss von mindestens zwei der vier Modulabschlussprüfungen. Die/Der 
Veranstaltungsleitende kann darüber hinaus den erfolgreichen Abschluss weiterer Module 
verlangen. 

Die formale Voraussetzung für die Anmeldung und Teilnahme an einem Fachpraktikum ist der 
erfolgreiche Abschluss von mindestens zwei der vier Modulabschlussprüfungen. Die/Der 
Veranstaltungsleitende kann darüber hinaus den erfolgreichen Abschluss weiterer Module 
verlangen. 

Bei der Abgabe der Ausarbeitung haben Sie schriftlich zu versichern, dass Sie diese selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
kenntlich gemacht haben. Eine digitale Version der Selbstständigkeitserklärung finden Sie auf der 
Webseite unter https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml. 

Über das Ergebnis Ihrer Seminar- bzw. Praktikumsarbeit erhalten Sie einen schriftlichen 
Notenbescheid. 

Seminare und Praktika können bei Nichtbestehen bis zu zweimal wiederholt werden. 
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D.6 Übergangsbestimmungen 
(1) Die Übergangsbestimmungen sollen den Studierenden für die Änderungen des Studiengangs 
im laufenden Studium im unten genannten Umfang einen angemessenen Bestandsschutz 
gewähren und unter den unten genannten Voraussetzungen eine Übernahme von bereits 
erbrachten Leistungen ermöglichen. 

(2) Der Antrag auf Übernahme von Leistungen gemäß den Übergangsbestimmungen ist mit dem 
Antrag auf Ausstellung des Masterzeugnisses zu stellen. 

(3) Für alle Studierenden gelten die Regeln der nachstehenden Übergangsbestimmungen. 

1. Bis einschließlich zum Sommersemester 2019 in Anspruch genommene, nicht bestandene 
Versuche zu Leistungsnachweisen für Module aus den Katalogen B und M, das Seminar sowie 
für das Fachpraktikum gelten als Freiversuche. Für die Versuche, die ab dem Wintersemester 
2019/20 in Anspruch genommen werden, gelten die Regelungen zu den 
Wiederholungsmöglichkeiten gemäß § 19 der Prüfungsordnung. Bereits bestandene 
Prüfungsleistungen zu den vorgenannten Modulen können nicht wiederholt werden. 

2. Bestandene oder anerkannte Leistungsnachweise zu den unter 1. genannten Modulen 
können an die Stelle der jeweiligen Prüfungsleistung ohne Übernahme der Note treten. 

3. Ein bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandenes oder anerkanntes Seminar 
kann an die Stelle der Prüfungsleistung zum Modul Masterseminar und Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten ohne Übernahme der Note treten. 

4. Ein bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandenes oder anerkanntes 
Fachpraktikum kann an die Stelle der Prüfungsleistung zu einem Fachpraktikum ohne 
Übernahme der Note treten. 

5. Eine in diesem Studiengang bestandene oder anerkannte Prüfungsleistung zu einem 
Wahlpflichtmodul der Informatik, das in Katalog M nicht mehr vorhanden ist, kann an die 
Stelle einer Prüfungsleistung zu einem Wahlpflichtmodul aus Katalog M treten. 

(4) Für Studierende, die bereits seit dem Sommersemester 2019 durchgängig eingeschrieben sind 
und ihr Studium nach der Studienstruktur gemäß der Prüfungsordnung 2012, Stand 01.04.2017, 
bis einschließlich Sommersemester 2024 abschließen, gelten zusätzlich zu den Regeln in Absatz 
3 die nachstehend genannten Übergangsbestimmungen; mit diesen Übergangsbestimmungen 
soll den Studierenden weitestgehend ein Studienabschluss nach der Studienstruktur gemäß der 
Prüfungsordnung 2012, Stand 01.04.2017, noch bis einschließlich Sommersemester 2024 
ermöglicht werden. Ein Wechsel in die neue Studienstruktur ist möglich und wird im Rahmen der 
Rückmeldung gegenüber dem Studierendensekretariat erklärt. Der Wechsel ist verbindlich. Bereits 
erbrachte Leistungen werden bei einem Wechsel der Studienstruktur nur insoweit übernommen, 
als diese Leistungen noch Bestandteil des zu diesem Zeitpunkt gültigen Curriculums sind. 

1. Ein bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandenes oder anerkanntes 
Programmierpraktikum oder Fachpraktikum kann an die Stelle der Prüfungsleistung zu einem 
Fachpraktikum ohne Übernahme der Note treten. Soweit noch kein Programmierpraktikum 
oder Fachpraktikum abgeschlossen wurde, kann weiterhin ein Programmierpraktikum 
absolviert werden; das Programmierpraktikum kann bei Nichtbestehen viermal wiederholt 
werden. 

2. Ein bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandener oder anerkannter 
Leistungsnachweis zum Modul Lineare Optimierung kann an die Stelle einer Prüfungsleistung 
zu einem Wahlpflichtmodul aus Katalog M treten. 

3. Ein bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandener oder anerkannter 
Leistungsnachweis zum Modul Entscheidungsmethoden in unternehmensweiten 
Softwaresystemen kann an die Stelle einer Prüfungsleistung zu einem Wahlpflichtmodul 
aus Katalog M treten. 

4. Der Katalog B wird um die Module Software Engineering und Sicherheit im Internet 
erweitert. Ein bis einschließlich Sommersemester 2019 oder früher bestandener oder 
anerkannter Leistungsnachweis oder eine bestandene oder anerkannte Prüfungsleistung zum 
Modul Software Engineering kann an die Stelle einer Prüfungsleistung zu einem 
Wahlpflichtmodul aus Katalog B treten; Gleiches gilt für das Modul Sicherheit im Internet. 
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5. Studierende ersetzen das Abschlussmodul im Umfang von 30 ECTS-Punkten sowie das 
Modul Masterseminar und Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten im Umfang von 
10 ECTS-Punkten durch zwei bestandene oder anerkannte Leistungsnachweise (je 10 
ECTS-Punkte) zu Modulen aus Katalog B und M, durch ein Seminar im Umfang von 5 ECTS-
Punkten sowie das Abschlussmodul mit 15 ECTS-Punkten. Die letztmögliche Anmeldung 
der Masterarbeit im Umfang von 15 ECTS-Punkten, einschließlich der 
Wiederholungsprüfung, und damit der letztmalige Beginn der Bearbeitung eines 
Masterarbeitsthemas ist bis zum 31.03.2024 möglich. Eine spätere Anmeldung der 
Masterarbeit im Umfang von 15 ECTS-Punkten ist ausgeschlossen. Die Bearbeitungszeit 
der Masterarbeit beträgt sechs Monate. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit der 
Masterarbeit über den 30.09.2024 hinaus ist ausgeschlossen. Soweit noch keine 
Leistungsnachweise zu Modulen aus den Katalogen B oder M abgeschlossen wurden, 
können diese Leistungen als Modulabschlussprüfungen ohne Übernahme der Note 
nachgeholt werden. Bei der Anmeldung zu einer solchen Modulabschlussprüfung müssen 
sich die Studierenden entsprechend festlegen. Für die Anmeldung der Masterarbeit müssen 
alle Leistungen bis auf höchstens ein Wahlpflichtmodul abgeschlossen sein. 

6. Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen sowie die Regeln bezüglich der 
Modulauswahl und -verwendung gemäß der Prüfungsordnung 2012, Stand 01.04.2017, 
bleiben weiterhin verpflichtend. 

7. Die Gesamtnote der bestandenen Masterprüfung wird nach der Studienstruktur gemäß 
der Prüfungsordnung 2012, Stand 01.04.2017, berechnet; abweichend von § 18 Absatz 4 
Satz 1 errechnet sich die Gesamtnote der bestandenen Masterprüfung aus dem 
Durchschnitt der Noten der Modulabschlussprüfungen der vier Wahlpflichtmodule gemäß 
der Prüfungsordnung 2012, Stand 01.04.2017, und der doppelt gewichteten Note der 
Masterarbeit. 

8. Es wird ein Zeugnis nach der Studienstruktur gemäß der Prüfungsordnung 2012, Stand 
01.04.2017, ausgestellt; abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 2 werden in das Zeugnis die 
Gesamtnote, alle Module und die in den Modulabschlussprüfungen erzielten Noten nach 
Nr. 6, die gewählte Vertiefungsrichtung gemäß der bis einschließlich Sommersemester 
2019 existierenden Kataloge B und M sowie das Thema und die Note der Masterarbeit 
aufgenommen. Alle weiteren, für die Masterprüfung erforderlichen Leistungen werden auf 
dem Masterzeugnis lediglich mit dem Vermerk „bestanden“ ausgewiesen. 

D.7 Masterarbeit, Wiederholung, Zeugnisausstellung 
Formale Voraussetzungen zur Anmeldung der Masterarbeit ist der erfolgreiche Abschluss von 
mindestens fünf der insgesamt sechs Modulabschlussprüfungen (50 ECTS-Punkte von insgesamt 
90 ECTS-Punkten sind bestanden). 

Die Anmeldung der Masterarbeit erfolgt mit dem Formular AA über die von Ihnen gewählte 
betreuende Prüferin/den von Ihnen gewählten betreuenden Prüfer; das Thema und der 
Bearbeitungsbeginn werden der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses angezeigt. Sie 
erhalten dann vom Prüfungsamt das Thema mit Fristangabe für die Abgabe der Arbeit. Vor der 
Anmeldung sollten Sie mit der gewünschten Prüferin/dem gewünschten Prüfer bereits 
Vorklärungen zum Thema und zum Bearbeitungszeitraum getroffen haben. 

Studierende des Masterstudiengangs Praktische Informatik, die Bedingungen der 
Übergangsbestimmungen gemäß § 24 der Prüfungsordnung erfüllen und im Rahmen der 
Masterarbeit in Anspruch nehmen, machen auf dem Formular AA entsprechende Angaben. 

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. Ausnahmsweise kann auf begründeten Antrag die Abgabefrist von 
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Themenstellerin/dem 
Themensteller um höchstens sechs Wochen verlängert werden. 

Die Masterarbeit soll einen Umfang von 120 Seiten nicht überschreiten. 

Bei der Abgabe der Masterarbeit haben Sie schriftlich zu versichern, dass Sie die Arbeit 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
sowie Zitate kenntlich gemacht haben. Sie erhalten zusammen mit dem Ausgabebescheid Ihres 
Masterarbeitsthemas einen entsprechenden Vordruck vom Prüfungsamt. Eine digitale Version 
finden Sie auf der Webseite unter https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml. 
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Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in dreifacher gedruckter und gebundener 
Ausfertigung und dreimal in elektronischer Form als pdf-Datei auf CD oder USB-Stick 
einzureichen; die elektronische Datei kann zur Plagiatsprüfung verwendet werden. Bei Zustellung 
der Masterarbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Aufgabe bei der Post maßgebend. 

Zur Beendigung des Abschlussmoduls ist neben der fristgerechten Abgabe der Masterarbeit ein 
Kolloquiumsvortrag zu erbringen. Im fakultätsöffentlichen Kolloquiumsvortrag präsentieren Sie 
die Inhalte und Ergebnisse der Masterarbeit vor der betreuenden Prüferin/dem betreuenden Prüfer 
und verteidigen sie gegen mögliche Einwände. Der Kolloquiumsvortrag soll spätestens sechs 
Wochen nach der Abgabe der Arbeit stattgefunden haben. Ort und Zeit des Vortrages sprechen 
Sie bitte mit Ihrer Prüferin oder Ihrem Prüfer ab. 

Jede Modulabschlussprüfung kann bei Nichtbestehen jeweils zweimal wiederholt werden.  

Die Masterarbeit kann bei Nichtbestehen nur einmal wiederholt werden. 

Fristen für die Wiederholung von nicht bestandenen oder als nicht bestanden geltenden 
Prüfungsleistungen gibt es nicht. Ein Verlust des Prüfungsanspruches durch Fristüberschreitung 
kann nicht eintreten. 

Eine Wiederholung von bestandenen Prüfungsleistungen ist nicht zulässig. 

Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn zu einem Modul oder der Abschlussarbeit 
sämtliche Wiederholungsmöglichkeiten und im Wahlpflichtbereich sämtliche 
Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft sind; näheres regelt § 19 der Prüfungsordnung. 

Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche erforderlichen Modulabschlussprüfungen 
bestanden sind und die Masterarbeit mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. Eine 
Modulabschlussprüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet 
ist. Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
der beiden Prüfenden. Die Gesamtnote errechnet sich aus dem gewichteten Durchschnitt der 
Modulnoten und der Note der Masterarbeit. Dabei gehen die Note der Masterarbeit mit dem 
zweifachen Gewicht und die Noten der Modulabschlussprüfungen jeweils mit einfachem Gewicht 
in die Berechnung ein. Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur die erste 
Nachkommastelle berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Bei bestandener Masterprüfung wird ein Zeugnis ausgegeben. In das Zeugnis werden die 
Gesamtnote, die Noten der Modulabschlussprüfungen sowie das Thema der Masterarbeit und 
deren Note aufgenommen. Zusätzlich werden die vergebenen ECTS-Punkte ausgewiesen.  

Auf Wunsch kann im Zeugnis ein fachlicher Schwerpunkt ausgewiesen werden. Es sind 
Lehrveranstaltungen im Umfang von 30 ECTS-Punkten (zwei Wahlpflichtmodule und ein 
Fachpraktikum oder ein Masterseminar) sowie die Masterarbeit in einem der beiden thematischen 
Bereiche „Technische Informatik“ oder „IT-Sicherheit“ erfolgreich abzuschließen. Weitere 
Informationen zum Aufbau der fachlichen Schwerpunkte finden Sie unter dem Link:  

https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/msc_prinformatik/studium.shtml  

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird jeweils ein Diploma Supplement in deutscher und in englischer 
Sprache ausgestellt. Über die Verleihung des Mastergrades erhalten Sie jeweils eine Urkunde in 
deutscher und in englischer Sprache. 

Der Antrag auf Zeugnisausstellung ist mit dem Formular ZMPI im Prüfungsamt zu stellen. 
Wurden mehr als vier Wahlpflichtmodule absolviert, so ist auf dem Antrag anzugeben, welche 
vier Wahlpflichtmodule in die Berechnung der Gesamtnote mit einfließen sollen. 

Studierende des Masterstudiengangs Praktische Informatik, die die Bedingungen der 
Übergangsbestimmungen gemäß § 24 der Prüfungsordnung erfüllen und in Anspruch nehmen, 
machen auf dem Formular ZMPI entsprechende Angaben. 
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E. Bachelorstudiengang Mathematik 

E.1 Erläuterungen zur Prüfungsordnung 
Eine Lesefassung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik vom 1. Oktober 
2019 mit allen bis zum 1. Oktober 2021 in Kraft getretenen Änderungen finden Sie unter dem 
Link: 

www.fernuni-hagen.de/mi/studium/bsc_mathematik/ 

Die Ausführungen im Abschnitt E dieser Prüfungsinformationen basieren auf dieser Fassung. 

Für Studierende, die bereits seit dem Sommersemester 2019 durchgängig in den 
Bachelorstudiengang Mathematik eingeschrieben sind und den Studiengang nach alter Struktur 
abschließen möchten, gelten bis einschließlich Sommersemester 2026 gemäß § 24 der 
Prüfungsordnung besondere Übergangsbestimmungen. 

Weitere Übergangsbestimmungen der Prüfungsordnung finden Sie in Abschnitt E.6. 
Bei individuellen Fragen zur Verwendung der Übergangsbestimmungen wenden Sie sich bitte an 
das Prüfungsamt Mathematik und Informatik. Die Kontaktdaten finden Sie in Abschnitt A.1. 

E.2 Studienpläne (Belegempfehlungen) 
Studienpläne (Belegempfehlungen) finden Sie im Leitfaden zum Studiengang unter dem Link:  

www.fernuni-hagen.de/mi/studium/bsc_mathematik/ 

E.3 Studieninhalte 
Der Bachelorstudiengang Mathematik gliedert sich in zwei aufeinander aufbauende 
Studienabschnitte: die Studieneingangsphase und die Vertiefungsphase. 

Die Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiengangs Mathematik setzen sich zusammen aus einem 
Pflichtbereich, einem Wahlpflichtbereich, dem Proseminar, dem Mathematischen Praktikum, dem 
Bachelorseminar und dem Abschlussmodul. 

In der Studieneingangsphase werden grundlegende Kompetenzen für ein erfolgreiches Studium 
vermittelt. Um in die Vertiefungsphase zu gelangen, müssen mindestens 45 ECTS von 90 ECTS-
Punkten der Studieneingangsphase bestanden sein.  

Die formale Voraussetzung zur Absolvierung der Abschlussphase ist der erfolgreiche Abschluss 
der Studieneingangsphase. 

Aus dem Katalog der Wahlpflichtmodule sind zwei Modulabschlussprüfungen zu absolvieren. Von 
maximal drei absolvierten Modulabschlussprüfungen zu den Wahlpflichtmodulen können nur 
zwei in den Abschluss mit eingehen. Mit der Teilnahme an einer Modulabschlussprüfung im 
Wahlpflichtbereich entscheiden Sie sich verbindlich für das betreffende Modul. Ein nachträglicher 
Wechsel ist dann nicht mehr möglich. 

Von den Modulen des gewählten Nebenfachs sind zwei Module innerhalb der 
Studieneingangsphase zu absolvieren. Das dritte Modul ist im Rahmen der Vertiefungsphase zu 
absolvieren. 
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E.4 Prüfungsanforderungen  

E.4.1 Bachelorprüfung 

Die Bachelorprüfung ist als studienbegleitendes Prüfungsverfahren angelegt. Eine 
Prüfungsleistung kann absolviert werden, sobald die formalen Teilnahmevoraussetzungen erfüllt 
sind. Dabei ergibt sich die Reihenfolge der Prüfungen aus den Studienstrukturphasen.  

Für jede bestandene Modulabschlussprüfung werden 10 ECTS-Punkte vergeben. Abweichend 
davon werden für die Pflichtmodule 61113 Elementare Zahlentheorie mit MAPLE, 63811 
Einführung in die imperative Programmierung sowie für das Bachelorseminar 5 ECTS-Punkte 
vergeben. Für das Abschlussmodul werden 15 ECTS-Punkte vergeben, die sich aufteilen in 5 ECTS-
Punkte für den Reading Course und 10 ECTS-Punkte für die Bachelorarbeit. 

Modulabschlussprüfung Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(m=mündlich, 
K=Klausur, 

Dauer in Min.) 

Prüferin/ 
 Prüfer 

Studieneingangsphase 
formale Teilnahmevoraussetzungen: keine 

61111 Mathematische Grundlagen 01141 Mathematische Grundlagen K 120 
Hartlieb/ 
Skrzipek 

61112 Lineare Algebra1 01143 Lineare Algebra K 120 Kionke 

61113 
Elementare Zahlentheorie mit 
MAPLE 

01202 
Elementare Zahlentheorie mit 
MAPLE 

K 120 Hartlieb 

61211 Analysis1 01144 Analysis K 120 
Kerner/ 

Mugnolo 

61311 Einführung in die Stochastik1 01146 Einführung in die Stochastik K 120 Spitzer 

61611 Maß- und Integrationstheorie1 01145 Maß- und Integrationstheorie K 120 
Kirsch/Fleer-
mann/Tóth 

63811 
Einführung in die imperative 
Programmierung 

01613 
Einführung in die imperative 
Programmierung 

K 120 
Bergenthum

/Küpper 

6xxxx 
Einführung in das wissen-
schaftliche Arbeiten und 
Proseminar 

Proseminar (siehe aktuelles 
Semesterangebot) und Kurs 01140 
Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten 

Ausarbeitung/ 
Vortrag 

durch-
führendes 
Lehrgebiet 

Vertiefungsphase 
formale Teilnahmevoraussetzungen: 45 ECTS der Studieneingangsphase 

61212 
Gewöhnliche 
Differentialgleichungen1 01334 

Gewöhnliche 
Differentialgleichungen 

K 120 Linß/ Kerner/ 
Mugnolo 

61412 Lineare Optimierung1 01212 Lineare Optimierung K 120 Hochstättler 

61511 Numerische Mathematik I1 01270 Numerische Mathematik I K 120 
Linß/ 

Skrzipek 

6xxxx 1. – 2. Wahlmodul ein Modul aus dem Wahlpflichtbereich 
m ca. 25 

oder 
K 120 

siehe 
Katalog der 
Wahlpflicht-

module 

6xxxx Mathematisches Praktikum siehe aktuelles Semesterangebot 
Ausarbeitung/ 

Vortrag 

durch-
führendes 
Lehrgebiet 

6xxxx Bachelorseminar in Mathematik siehe aktuelles Semesterangebot 
Ausarbeitung/ 

Vortrag 

durch-
führendes 
Lehrgebiet 

formale Teilnahmevoraussetzungen: abgeschlossene Studieneingangsphase 

Abschluss-
modul 

61002 Reading Course  
3 Monate  

gewählte/r 
Prüfer/in 61001 Bachelorarbeit in Mathematik, Kolloquiumsvortrag 

Nebenfach Informatik 

63013 Computersysteme 
01608 Computersysteme I 

K 120 
J. Keller/ 
Oden/ 

Schiffmann 01609 Computersysteme II 

63113 Datenstrukturen und Algorithmen 01663 
Datenstrukturen und 
Algorithmen 

K 120 Desel/Valdés 

6xxxx Wahlmodul der Informatik ein Modul aus dem Katalog der 
Wahlpflichtmodule der Informatik 

m ca. 25 
 oder 

 K 120 

siehe 
Katalog der 
Wahlpflicht-

module 
 

 

 

                                                      
1 Das Modul wird im letzten Wiederholungsversuch mündlich geprüft. 

Prüfungs-
verfahren 
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Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

31011 Externes Rechnungswesen 

siehe die jeweilige Modulbeschreibung der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft 

K 120 siehe 
jeweilige 
Modul-

beschreibung 
der Fakultät 

für 
Wirtschafts-
wissenschaft 

31021 Investition und Finanzierung K 120 

31031 
Internes Rechnungswesen und 
funktionale Steuerung 

K 120 

Nebenfach Volkswirtschaftslehre 

31041 Mikroökonomik 

siehe die jeweilige Modulbeschreibung der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft 

K 120 siehe die 
jeweilige 
Modul-

beschreibung 
der Fakultät 

für 
Wirtschafts-
wissenschaft 

31051 Makroökonomik K 120 

31931 
Grundlagen der Internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen 

K 120 

E.4.2 Wahlpflichtmodule der Mathematik  

Aus dem folgenden Katalog der Wahlpflichtmodule sind zwei Module zu wählen, über die zwei 
Modulabschlussprüfungen der Bachelorprüfung zu erbringen sind. Es können zu maximal drei 
Wahlpflichtmodulen Modulabschlussprüfungen abgelegt werden. Mit der Teilnahme an einer 
Modulabschlussprüfung im Wahlpflichtbereich entscheiden Sie sich verbindlich für das 
betreffende Modul. Ein nachträglicher Wechsel ist dann nicht mehr möglich. 

Katalog der Wahlpflichtmodule 

Wahlpflichtmodul Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(m=mündlich, 
K=Klausur, 
Dauer in 

Min.) 

Prüferin/ 
Prüfer 

61115 
Mathematische Grundlagen der 
Kryptografie 

01321 
Mathematische Grundlagen der 
Kryptografie 

m ca. 25 Hartlieb 

61116 Algebra 01312 Algebra m ca. 25 Kionke 

61213 Funktionalanalysis 01245 Funktionalanalysis m ca. 25 
Kerner/ 

Mugnolo 

61216 Funktionentheorie 01340 Funktionentheorie m ca. 25 
Kerner/ 

Mugnolo 

61217 Topologische Räume 01354 Topologische Räume m ca. 25 
Kerner/ 
Kirsch 

61218 Partielle Differentialgleichungen 01380 Partielle Differentialgleichungen m ca. 25 
Kerner/ 

Mugnolo 

61315 
Angewandte Mathematische 
Statistik1 

01361 
Angewandte Mathematische 
Statistik m ca. 25 

Kirsch/ 
Spitzer 

61316 Parametrische Statistik 01363 Parametrische Statistik m ca. 25 Spitzer 

61415 Nichtlineare Optimierung 01221 
Einführung in die nichtlineare 
Optimierung 

m ca. 25 Hochstättler 

61417 Graphentheorie 01306 Graphentheorie m ca. 25 Hochstättler 

61512 Numerische Mathematik II 01372 Numerische Mathematik II m ca. 25 
Linß/ 

Skrzipek 

61515 
Mathematische Grundlagen von 
Multimedia 

01276 
Mathematische Grundlagen von 
Multimedia 

m ca. 25 Skrzipek 

61612 Wahrscheinlichkeitstheorie 01263 Wahrscheinlichkeitstheorie II m ca. 25 Kirsch 

63912 
Grundlagen der Theoretischen 
Informatik 

01659 
Grundlagen der Theoretischen 
Informatik 

K 120 Schulz 
 

Der Katalog der Wahlpflichtmodule der Mathematik wird entsprechend der zukünftigen 
Entwicklung des Lehrangebots fortgeschrieben. 

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Module aus dem Katalog der Wahlpflichtmodule der 
Mathematik in einem Semester oder Studienjahr angeboten werden. Das belegbare 
Modulangebot des aktuellen Semesters finden Sie im Heft Studiengangs- und Kursangebot für 
das aktuelle Semester. 

  

                                                      
1  Das Modul 61315 Angewandte Mathematische Statistik ist nicht mehr belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im 
Wintersemester 2021/22 möglich. 

Wahlpflicht-
module 

Modulangebot 
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E.4.3 Wahlpflichtmodule der Informatik im Nebenfach Informatik 

Aus dem folgenden Katalog der Wahlpflichtmodule der Informatik im Nebenfach Informatik ist 
ein Modul zu wählen, über das die Modulabschlussprüfung der Bachelorprüfung zu erbringen ist. 
Mit der Teilnahme an einer Modulabschlussprüfung im Wahlpflichtbereich entscheiden Sie sich 
verbindlich für das betreffende Modul. Ein nachträglicher Wechsel ist dann nicht mehr möglich. 

Katalog der Wahlpflichtmodule im Nebenfach Informatik 

Wahlpflichtmodule Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(m=mündlich, 
K=Klausur, 

Dauer in Min.) 

Prüferin/ 
Prüfer 

63012 Softwaresysteme1 
01671 Datenbanken I 

m ca. 25 
Haake/ 

Icking/Zajac/ 
Störl 01801 

Betriebssysteme und 
Rechnernetze 

63112 Übersetzerbau 01810 Übersetzerbau m ca. 25 
Schulz/ 

Steimann 
63117 Data Mining 01660 Data Mining K 120 Valdés 
63211 Verteilte Systeme 01678 Verteilte Systeme K 120 Haake/ Icking 

63311 
Einführung in Mensch-Computer-
Interaktion 

01697 
Einführung in  
Mensch-Computer-
Interaktion 

K 120 Peters 

63312 Interaktive Systeme 
01698 Interaktive Systeme I 

K 120 Peters 
01699 Interaktive Systeme II 

63512 Sicherheit im Internet 
01866 Sicherheit im Internet I 

K 120 J. Keller 
01868 

Sicherheit im Internet I –
Ergänzungen 

63611 
Einführung in die objektorientierte 
Programmierung 

01618 
Einführung in die 
objektorientierte 
Programmierung  

K 120 Steimann 

63711 
Anwendungsorientierte 
Mikroprozessoren 

01706 
Anwendungsorientierte 
Mikroprozessoren 

m ca. 25 Schiffmann 

63712 Parallel Programming 01727 
Parallele Programmierung 
und Grid Computing 

m ca. 25 
J. Keller/Oden/ 

Schiffmann 
63812 Software Engineering 01793 Software Engineering m ca. 25 Desel 

64111 Betriebliche Informationssysteme 01770 
Betriebliche 
Informationssysteme 

K 120 Mönch 

64112 
Entscheidungsmethoden in 
unternehmensweiten 
Softwaresystemen 

01771 
Entscheidungsmethoden 
in unternehmensweiten 
Softwaresystemen 

m ca. 25 Mönch 

64211 Wissensbasierte Systeme2 01696 Wissensbasierte Systeme K 120 Beierle 
 

Der Katalog der Wahlpflichtmodule der Informatik wird entsprechend der zukünftigen 
Entwicklung des Lehrangebots fortgeschrieben. 

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Module im Nebenfach Informatik aus den Katalogen in einem 
Semester oder Studienjahr angeboten werden. Das belegbare Modulangebot des aktuellen 
Semesters finden Sie im Heft Studiengangs- und Kursangebot für das aktuelle Semester.  

Informationen zu den Modulen in den Nebenfächern Betriebswirtschaftslehre und 
Volkwirtschaftslehre finden Sie auf der Webseite der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. 

E.4.4 Modulbezogene Zulassungsvoraussetzungen 

Neben den formalen Teilnahmevoraussetzungen gemäß Prüfungsordnung können die 
Modulverantwortlichen weitere Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Modulabschlussprüfung festlegen. 

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der modulbezogenen 
Zulassungsvoraussetzungen zu schriftlichen Modulabschlussprüfungen. 

  

                                                      
1 Studierende, die gemäß § 24 der Prüfungsordnung das Pflichtmodul 63113 Datenstrukturen und Algorithmen des Nebenfachs Informatik 
durch die Modulabschlussprüfung zum Modul 63015 Betriebssysteme und Rechnernetze und Datenstrukturen I ersetzen, dürfen keine 
Modulabschlussprüfung zum Modul 63012 Softwaresysteme ablegen. 
2 Das Modul 64211 Wissensbasierte Systeme ist letztmalig im Sommersemester 2022 belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist 
ebenfalls im Sommersemester 2022 möglich. 

Modulangebot 

Zulassungs-
voraussetzungen  
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63311 Einführung in Mensch-Computer-Interaktion 
Als Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfungsklausur 63311 müssen bei 6 von 7 Kurseinheiten 75% 
der Einsendeaufgaben erfolgreich bearbeitet werden. Bei einer weiteren Kurseinheit reicht es aus, mehr 
als 50% der Punkte zu erzielen. 
63312 Interaktive Systeme 
Als Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfungsklausur 63312 müssen in beiden Modulteilen 
(Interaktive Systeme I und II) bei jeweils 3 von 4 Kurseinheiten 75% der Einsendeaufgaben erfolgreich 
bearbeitet werden. Bei jeweils einer weiteren Kurseinheit reicht es aus, mehr als 50% der Punkte zu 
erzielen. 
64111 Betriebliche Informationssysteme 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50% der möglichen Punkte der 
Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrstuhl festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. 
64112 Entscheidungsmethoden in unternehmensweiten Softwaresystemen 
Eine Zulassung zur Prüfung erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der 
Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrstuhl festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. 

E.5 Seminare und Praktika 
Jede/Jeder Studierende muss für den Abschluss der Bachelorprüfung erfolgreich an einem 
Proseminar, einem Bachelorseminar und einem Mathematischen Praktikum teilnehmen. 
Informationen zur Anmeldung finden Sie im Abschnitt A.5. 

Die formale Voraussetzung für die Anmeldung und Teilnahme an einem Bachelorseminar und 
einem Mathematischen Praktikum ist das Erreichen von mindestens 45 ECTS-Punkten der 
Studieneingangsphase. Die/Der Veranstaltungsleitende kann darüber hinaus den erfolgreichen 
Abschluss weiterer Module verlangen. 

Bei der Abgabe der Ausarbeitung haben Sie schriftlich zu versichern, dass Sie diese selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
kenntlich gemacht haben. Eine digitale Version der Selbstständigkeitserklärung finden Sie auf der 
Webseite unter https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml. 

Über das Ergebnis Ihrer Seminar- bzw. Praktikumsarbeit erhalten Sie einen schriftlichen 
Notenbescheid. 

Seminare und Praktika können bei Nichtbestehen bis zu zweimal wiederholt werden. Abweichend 
davon kann das Proseminar bis zu achtmal wiederholt werden. 

E.6 Übergangsbestimmungen 
(1) Die Übergangsbestimmungen sollen den Studierenden für die Änderungen des Studiengangs 
im laufenden Studium im unten genannten Umfang einen angemessenen Bestandsschutz 
gewähren und unter den unten genannten Voraussetzungen eine Übernahme von bereits 
erbrachten Leistungen ermöglichen. 

(2) Der Antrag auf Übernahme von Leistungen gemäß den Übergangsbestimmungen ist mit dem 
Antrag auf Ausstellung des Bachelorzeugnisses zu stellen. 

(3) Für alle Studierenden gelten die Regeln der nachstehenden Übergangsbestimmungen. 

1. Bis einschließlich Sommersemester 2019 in Anspruch genommene nicht bestandene 
Versuche zu den Leistungsnachweisen der Module Mathematische Grundlagen, Einführung in 
die imperative Programmierung, Elementare Zahlentheorie mit MAPLE, Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten und Proseminar, Mathematisches Praktikum, Seminar sowie zum 
Leistungsnachweis im Nebenfach Informatik, gelten als Freiversuche. Für die Versuche, die ab 
dem Wintersemester 2019/20 in Anspruch genommen werden, gelten die Regelungen zu den 
Wiederholungsmöglichkeiten gemäß § 19 der Prüfungsordnung. Bereits bestandene 
Prüfungsleistungen zu den vorgenannten Modulen können nicht wiederholt werden. 

  

Teilnahme-
voraussetzungen 
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2. Bestandene oder anerkannte Leistungsnachweise zu den unter 1. genannten Modulen 
können an die Stelle der jeweiligen Prüfungsleistung ohne Übernahme der Note treten. 

3. Eine in diesem Studiengang bestandene oder anerkannte Prüfungsleistung zu einem 
Wahlpflichtmodul, das im Katalog der Wahlpflichtmodule nicht mehr vorhanden ist, kann an 
die Stelle einer Prüfungsleistung zu einem Wahlpflichtmodul treten; Gleiches gilt für das 
Wahlpflichtmodul im Nebenfach Informatik. 

(4) Für Studierende, die ihr Studium bis einschließlich Sommersemester 2026 abschließen, gelten 
zusätzlich zu den unter Absatz 3 genannten Regeln die nachstehenden Übergangsbestimmungen. 

1. Bereits im Sommersemester 2019 oder früher bestandene oder anerkannte 
Leistungsnachweise im Nebenfach Informatik können in ihrer Gesamtheit an die Stelle einer 
Prüfungsleistung zu dem Wahlpflichtmodul im Nebenfach Informatik ohne Übernahme der 
Note treten. 

2. Bereits im Sommersemester 2019 oder früher erfolgreich bearbeitete Einsendeaufgaben 
zum Modul Marktversagen im Nebenfach Volkswirtschaftslehre können in ihrer Gesamtheit 
an die Stelle der Prüfungsleistung zum Modul Marktversagen im Nebenfach 
Volkswirtschaftslehre ohne Übernahme der Note treten. 

3. Eine im Sommersemester 2020 oder früher bestandene oder anerkannte Prüfungsleistung 
zum Modul Betriebssysteme und Rechnernetze sowie Datenstrukturen I im Nebenfach 
Informatik kann an die Stelle des Moduls Datenstrukturen und Algorithmen treten. Die 
Absolvierung des Wahlpflichtmoduls Softwaresysteme ist in diesem Fall ausgeschlossen. 

(5) Für Studierende, die bereits seit dem Sommersemester 2019 durchgängig eingeschrieben sind 
und ihr Studium nach der Studienstruktur gemäß der Prüfungsordnung 2000, Stand 01.06.2018, 
bis einschließlich Sommersemester 2026 abschließen, gelten zusätzlich zu den Regeln der Absätze 
3 und 4 die nachstehend genannten Übergangsbestimmungen; mit diesen 
Übergangsbestimmungen soll den Studierenden weitestgehend ein Studienabschluss nach der 
Studienstruktur gemäß der Prüfungsordnung 2000, Stand 01.06.2018, noch bis einschließlich 
Sommersemester 2026 ermöglicht werden. Ein Wechsel in die neue Studienstruktur ist möglich 
und wird im Rahmen der Rückmeldung gegenüber dem Studierendensekretariat erklärt. Der 
Wechsel ist verbindlich. Bereits erbrachte Leistungen werden bei einem Wechsel der 
Studienstruktur nur insoweit übernommen, als diese Leistungen noch Bestandteil des zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Curriculums sind. 

1. Eine bereits im Sommersemester 2016 oder früher bestandene oder anerkannte 
Prüfungsleistung zum Modul Differentialgleichungen kann an die Stelle der Prüfungsleistung 
zum Modul Gewöhnliche Differentialgleichungen treten. 

2. Ein bereits im Sommersemester 2017 oder früher bestandener oder anerkannter 
Leistungsnachweis zum Modul Praktikum unter Benutzung mathematischer Softwarepakete 
kann an die Stelle der Prüfungsleistung zum Modul Elementare Zahlentheorie mit MAPLE 
treten. 

3. Eine bestandene oder anerkannte Prüfungsleistung zu einem Wahlpflichtmodul im 
Nebenfach Informatik kann an die Stelle der Prüfungsleistung zum Pflichtmodul 
Computersysteme im Nebenfach Informatik treten. 

4. Die Einhaltung der gemäß § 3 Absatz 3 in Verbindung mit § 12 Absätze 1 und 2 
vorgegebenen Abfolge der Studienphasen gemäß Anlage 1 dieser Prüfungsordnung ist 
optional und nicht obligatorisch. 

5. Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen gemäß der Prüfungsordnung 2000, Stand 
01.06.2018, bleibt weiterhin verpflichtend. 

6. Die Gesamtnote der bestandenen Bachelorprüfung wird nach der Studienstruktur gemäß 
der Prüfungsordnung 2000, Stand 01.06.2018, berechnet; abweichend von § 18 Absatz 3 
Satz 1 errechnet sich die Gesamtnote der bestandenen Bachelorprüfung aus dem Durchschnitt 
der Noten der Modulabschlussprüfungen der Pflichtmodule Analysis, Lineare Algebra, 
Einführung in die Stochastik, Maß- und Integrationstheorie, Numerische Mathematik I, Lineare 
Optimierung und Gewöhnliche Differentialgleichungen sowie der zwei Wahlpflichtmodule, 
der doppelt gewichteten Fachnote des Nebenfachs gemäß der Prüfungsordnung 2000, Stand 
01.06.2018, und der doppelt gewichteten Note der Bachelorarbeit. 
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7. Es wird ein Zeugnis nach der Studienstruktur gemäß der Prüfungsordnung 2000, Stand 
01.06.2018, ausgestellt; abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 2 werden in das Zeugnis die 
Gesamtnote, alle Module und die in den Modulabschlussprüfungen erzielten Noten nach 
Nr. 6, das Nebenfach und die Fachnote nach Nr. 5 sowie das Thema und die Note der 
Bachelorarbeit aufgenommen. Alle weiteren, für die Bachelorprüfung erforderlichen 
Leistungen werden auf dem Bachelorzeugnis lediglich mit dem Vermerk „bestanden“ 
ausgewiesen. 

E.7 Zulassung, Prüfungsanmeldung, Zeugnisausstellung 
Formale Voraussetzungen zur Anmeldung der Bachelorarbeit ist der erfolgreiche Abschluss der 
Studieneingangsphase. Die inhaltliche Voraussetzung zur Anmeldung der Bachelorarbeit ist die 
erfolgreiche Teilnahme an dem Reading Course. Der Reading Course beinhaltet eine Anleitung 
zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten und dient als Vorbereitung auf die 
darauffolgende Bachelorarbeit. Der Reading Course muss nicht belegt werden. Die erfolgreiche 
Teilnahme am Reading Course weisen Sie mit der Anmeldung zur Bachelorarbeit nach. 

Die Anmeldung der Bachelorarbeit erfolgt mit dem Formular AA über die von Ihnen gewählte 
betreuende Prüferin/den von Ihnen gewählten betreuenden Prüfer; das Thema und der 
Bearbeitungsbeginn werden der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses angezeigt. Sie 
erhalten dann vom Prüfungsamt das Thema mit Fristangabe für die Abgabe der Arbeit. Vor der 
Anmeldung sollten Sie mit der gewünschten Prüferin/dem gewünschten Prüfer bereits 
Vorklärungen zum Bearbeitungszeitraum getroffen haben. 

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. Ausnahmsweise kann auf begründeten Antrag die Abgabefrist von 
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Themenstellerin/dem 
Themensteller um höchstens drei Wochen verlängert werden. 

Die Bachelorarbeit soll ohne Anlagen einen Umfang von 60 Seiten nicht überschreiten. 

Bei der Abgabe der Bachelorarbeit haben Sie schriftlich zu versichern, dass Sie die Arbeit 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
sowie Zitate kenntlich gemacht haben. Sie erhalten zusammen mit dem Ausgabebescheid Ihres 
Bachelorarbeitsthemas einen entsprechenden Vordruck vom Prüfungsamt. Eine digitale Version 
finden Sie auf der Webseite unter https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml. 
Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in dreifacher gedruckter und gebundener 
Ausfertigung und dreimal in elektronischer Form als pdf-Datei auf CD oder USB-Stick 
einzureichen; die elektronische Datei kann zur Plagiatsprüfung verwendet werden. Bei Zustellung 
der Bachelorarbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Aufgabe bei der Post maßgebend. 

Zur Beendigung des Abschlussmoduls ist neben der fristgerechten Abgabe der Bachelorarbeit ein 
Kolloquiumsvortrag zu erbringen. Im fakultätsöffentlichen Kolloquiumsvortrag präsentieren Sie 
die Inhalte und Ergebnisse der Bachelorarbeit vor der betreuenden Prüferin/dem betreuenden 
Prüfer und verteidigen sie gegen mögliche Einwände. Der Kolloquiumsvortrag soll spätestens 
sechs Wochen nach der Abgabe der Arbeit stattgefunden haben. Ort und Zeit des Vortrages 
sprechen Sie bitte mit Ihrer Prüferin oder Ihrem Prüfer ab. 

Jede Modulabschlussprüfung kann bei Nichtbestehen jeweils zweimal wiederholt werden. 
Abweichend davon dürfen die Pflichtmodule 61111 Mathematische Grundlagen und 61113 
Elementare Zahlentheorie mit MAPLE achtmal und das Pflichtmodul 63811 Einführung in die 
imperative Programmierung viermal wiederholt werden. 

Die zweite Wiederholungsprüfung bei den Pflichtmodulen: 61112 Lineare Algebra, 61211 
Analysis, 61311 Einführung in die Stochastik, 61611 Maß- und Integrationstheorie, 61212 
Gewöhnliche Differentialgleichungen, 61412 Lineare Optimierung und 61511 Numerische 
Mathematik I ist eine mündliche Prüfung von etwa 25 Minuten Dauer. Dabei werden an der 
FernUniversität in Hagen absolvierte Modulabschlussprüfungen, die außerhalb des Studiengangs 
erbracht wurden, einschließlich der Fehlversuche, mit Note übernommen. 

Die Bachelorarbeit kann bei Nichtbestehen nur einmal wiederholt werden. 
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X.1.2 Wahlpflichtmodule der Informatik (Bachelormodule) 

Die Wahlpflichtmodule der Informatik (Bachelormodule) werden entweder einmal in jedem 
Semester in Form von zweistündigen Klausurarbeiten oder in Form von mündlichen Prüfungen 
geprüft. Die jeweils im aktuellen Semester gültige Prüfungsform finden Sie in der nachstehenden 
Tabelle. 

Katalog Wahlpflichtmodule der Informatik 

Wahlpflichtmodul Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(m=mündlich, 
K=Klausur, 

Dauer in Min.) 

Prüferin/ 
Prüfer 

63112 Übersetzerbau 01810 Übersetzerbau m ca. 25 Schulz/Steimann 

63113 
Datenstrukturen und 
Algorithmen 

01663 Datenstrukturen K 120 Desel/Valdés 

63211 Verteilte Systeme 01678 Verteilte Systeme K 120 Haake/Icking 

63311 
Einführung in Mensch-
Computer-Interaktion 

01697 
Einführung in Mensch-Computer-
Interaktion 

K 120 Peters 

63312 Interaktive Systeme 
01698 Interaktive Systeme I 

K 120 Peters 
01699 Interaktive Systeme II 

63712 Parallel Programming 01727 
Parallele Programmierung und 
Grid Computing 

m ca. 25 
Schiffmann/ 

J. Keller/ Oden 

63812 Software Engineering 01793 Software Engineering m ca. 25 Desel 

64211 Wissensbasierte Systeme1 01696 Wissensbasierte Systeme K 120 Beierle 

 

X.1.2.1 Modulbezogene Zulassungsvoraussetzungen zu den Wahlpflichtmodulen der 
Informatik  

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der modulbezogenen 
Zulassungsvoraussetzungen zu schriftlichen Modulabschlussprüfungen der Wahlpflichtmodule 
der Informatik. 

63311 Einführung in Mensch-Computer-Interaktion 
Als Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfungsklausur 63311 müssen bei 6 von 7 Kurseinheiten 75% der 
Einsendeaufgaben erfolgreich bearbeitet werden. Bei einer weiteren Kurseinheit reicht es aus, mehr als 50% der 
Punkte zu erzielen. 
63312 Interaktive Systeme 
Als Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfungsklausur 63312 müssen in beiden Modulteilen (Interaktive Systeme 
I und II) bei jeweils 3 von 4 Kurseinheiten 75% der Einsendeaufgaben erfolgreich bearbeitet werden. Bei jeweils einer 
weiteren Kurseinheit reicht es aus, mehr als 50% der Punkte zu erzielen. 

 

X.1.3 Wahlpflichtmodule der Wirtschaftsinformatik (Mastermodule) 

Die Wahlpflichtmodule der Wirtschaftsinformatik (Mastermodule) werden einmal in jedem 
Semester in Form von zweistündigen Klausurarbeiten geprüft. 

Wahlpflichtmodule der Wirtschaftsinformatik (Mastermodule) 

Wahlpflichtmodul Prüfungsinhalt/Kurs-Nr. 

Prüfungs-
form 

(K=Klausur, 
Dauer in 

Min.) 

Prüferin/ 
Prüfer 

64113 E-Business Management 01772 E-Business Management K 120 Mönch 

64114 
Planungs- und 
Dispositionssysteme 

01773 Planungs- und Dispositionssysteme K 120 Mönch 

 

  

                                                      
1 Das Modul 64211 Wissensbasierte Systeme ist letztmalig im Sommersemester 2022 belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist 
ebenfalls im Sommersemester 2022 möglich. 





70 Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik | WS 2021/22 | Prüfungsinformationen Nr. 1 

X.1.4.1 Modulbezogene Zulassungsvoraussetzungen zu den Wahlpflichtmodulen der 
Informatik 

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der modulbezogenen 
Zulassungsvoraussetzungen zu schriftlichen Modulabschlussprüfungen der Wahlpflichtmodule 
der Informatik. 

63412 Informationsvisualisierung im Internet 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn bei 5 von 7 Kurseinheiten mindestens 50 % der möglichen Punkte in den 
Einsendeaufgaben erreicht wurden. 
63413 Dokumenten- und Wissensmanagement in Internet 
Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn bei 5 von 7 Kurseinheiten mindestens 50 % der möglichen Punkte in den 
Einsendeaufgaben erreicht wurden. 

 

X.1.5 Abschlussmodul 

Das Abschlussmodul besteht aus einem Seminar und der Masterarbeit und wird in Gänze 
entweder an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft oder an der Fakultät für Mathematik und 
Informatik absolviert. An der Fakultät für Mathematik und Informatik kann das Seminar für den 
Master Wirtschaftsinformatik durch ein Fachpraktikum in Informatik ersetzt werden. 

Sofern Sie das Abschlussmodul an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft absolvieren möchten, 
beachten Sie bitte die Studien- und Prüfungsinformationen Nr. 2 und 3 der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaft. Sofern Sie das Abschlussmodul an der Fakultät für Mathematik und 
Informatik absolvieren möchten, beachten Sie bitte die Informationen in Abschnitt X.3. 

X.2 Seminare und Praktika 
Jede/Jeder Studierende muss für den Abschluss der Masterprüfung erfolgreich an einem Seminar 
teilnehmen. An der Fakultät für Mathematik und Informatik kann das Seminar für den Master 
Wirtschaftsinformatik durch ein Fachpraktikum in Informatik ersetzt werden. Informationen zur 
Anmeldung der von der Fakultät für Mathematik und Informatik angebotenen Seminare und 
Praktika finden Sie im Abschnitt A.5. 

Mindestvoraussetzung für die Anmeldung zu einem Seminar ist der erfolgreiche Abschluss von in 
der Regel mindestens drei Pflichtmodulen. Die/Der Veranstaltungsleitende kann den erfolgreichen 
Abschluss weiterer Module verlangen. 

Bei der Abgabe der Ausarbeitung haben Sie schriftlich zu versichern, dass Sie diese selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
kenntlich gemacht haben. Eine digitale Version der Selbstständigkeitserklärung finden Sie auf der 
Webseite unter https://www.fernuni-hagen.de/mi/studium/downloads.shtml. 

Über das Ergebnis Ihrer Seminar- bzw. Praktikumsarbeit erhalten Sie einen schriftlichen 
Notenbescheid. 

Seminare und Praktika können bei Nichtbestehen bis zu zweimal wiederholt werden. 

X.3 Zulassung und Prüfungsanmeldung 
Voraussetzung für die Anmeldung der Masterarbeit an der Fakultät für Mathematik und 
Informatik ist ein erfolgreich absolviertes Seminar für den Master Wirtschaftsinformatik oder ein 
Fachpraktikum in Informatik. 

Die Anmeldung der Masterarbeit erfolgt mit dem Formular AA über die von Ihnen gewählte 
betreuende Prüferin/den von Ihnen gewählten betreuenden Prüfer; das Thema und der 
Bearbeitungsbeginn werden der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses angezeigt. Sie 
erhalten dann vom Prüfungsamt das Thema mit Fristangabe für die Abgabe der Arbeit. Vor der 
Anmeldung sollten Sie mit der gewünschten Prüferin/dem gewünschten Prüfer bereits 
Vorklärungen zum Thema und zum Bearbeitungszeitraum getroffen haben. 

Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt sechs Monate. Ausnahmsweise kann auf 
begründeten Antrag die Abgabefrist von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im 
Einvernehmen mit der Themenstellerin/dem Themensteller um höchstens vier Wochen verlängert 
werden. 

  

Seminarvoraus-
setzungen 

Wiederholung 

Abschlussmodul 
an der Fakultät MI 

Anmeldung, 
Ausgabe und 
Abgabe der 

Masterarbeit 
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Die Masterarbeit soll ohne Anlagen einen Umfang von 70 Seiten nicht überschreiten. 

Bei der Abgabe der Masterarbeit haben Sie schriftlich zu versichern, dass Sie die Arbeit 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
sowie Zitate kenntlich gemacht haben. Sie erhalten zusammen mit dem Ausgabebescheid Ihres 
Masterarbeitsthemas einen entsprechenden Vordruck vom Prüfungsamt. 

Jede Prüfungsleistung der Masterprüfung, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde, 
kann bis zu zweimal wiederholt werden. Die Masterarbeit kann nur einmal wiederholt werden. 

Fristen für die Wiederholung von nicht bestandenen oder als nicht bestanden geltenden 
Prüfungsleistungen gibt es nicht. Ein Verlust des Prüfungsanspruches durch Fristüberschreitung 
kann nicht eintreten. 

Eine Wiederholung von bestandenen Prüfungsleistungen ist nicht zulässig. 

 

Selbstständig-
keitserklärung 

Wiederholung 
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Anlagen 
 MP Anmeldung zur mündlichen Prüfung 

 MPV Anmeldung zur mündlichen Videoprüfung@home 

 BPU Bescheinigung über die Prüfungsunfähigkeit 

 AA Anmeldung Abschlussarbeit 

 ZBI Antrag auf Ausstellung eines Bachelorzeugnisses Informatik 

 ZMI Antrag auf Ausstellung eines Masterzeugnisses Informatik 

 ZMPI Antrag auf Ausstellung eines Masterzeugnisses Praktische Informatik 

 ZBM Antrag auf Ausstellung eines Bachelorzeugnisses Mathematik 

 ZMM Antrag auf Ausstellung eines Masterzeugnisses Mathematik 

 ZBSE Antrag auf Ausstellung eines Bachelorzeugnisses Mathematisch-technische  

  Softwareentwicklung 
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